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Zusam m enfassung 

Als Ausgangspunkt für die Lärm aktionsplanung w urden in vorliegender U ntersuchung die Ergebnis-

se der Lärm kartierung aus den für Baden-W ürttem berg erstellten strategischen Lärm karten für  

H auptverkehrsstraßen m it m ehr als 3 M io. Kfz/Jahr ausgew ertet, überprüft und darauf aufbauend 

eine eigene korrigierte Kartierung durchgeführt sow ie m ögliche M aßnahm en zur Lärm m inderung 

erarbeitet. W eiterhin w urden alle H aupteisenbahnstrecken m it einer Streckenbelastung von m ehr 

als 30.000 Zügen/Jahr berücksichtigt. 

 

Der G esam tlärm  w ird vorw iegend von Straßenverkehrslärm  bestim m t. Eine hohe bis sehr hohe Be-

lastung (M ittelungspegel von über 70/60 dB(A) L
DEN /

 L
night
) besteht für die Bew ohner, die an der 

B10-Stuttgarter Straße, B466-Ü berkinger Straße, Karlstraße, W erkstraße, Türkheim er Straße, Eber-

hardstraße, L221-Von-Degenfeld-Straße, W iesensteiger Straße, H eidenheim er Straße, H auptstraße 

und Längentalstraße w ohnen, sow ie für die Anw ohner im  gesam ten Stadtgebiet nahe der Bahnstre-

cke 4700.  

 

Zur Lärm m inderung w urden über die bereits bestehenden M aßnahm en hinaus unterschiedliche 

M aßnahm en vorgeschlagen und deren W irksam keit z.T. berechnet bzw . abgeschätzt. Die U ntersu-

chungen kom m en zu dem  Ergebnis, dass durch M aßnahm en w ie Reduzierung der zulässigen G e-

schw indigkeit, planerische und gestalterische M aßnahm en oder u.a. Einsatz von aktiven Schall-

schutzm aßnahm en die Lärm belastung der Anw ohner und dam it die Anzahl der stark belasteten 

Anw ohner z.T. beträchtlich reduziert w erden kann. 

 

Die vorliegende Ausarbeitung beinhaltet neben der gutachterlichen U ntersuchung auch die Ergeb-

nisse der Bürgerbeteiligung, die Beschlusslage des G em einderates bzgl. der anzustrebenden 

Lärm m inderungsm aßnahm en sow ie die bisherige Entscheidungslage der Träger öffentlicher Belan-

ge. 

 

Da die Lärm aktionsplanung als kontinuierlicher Prozess zu verstehen ist, können neben der Aktuali-

sierung der entstandenen Lärm karten zur Erfassung des Lärm s auch w eitere Schw erpunkte im  Rah-

m en der nächsten Stufe der Lärm aktionsplanung gesetzt w erden. W ir em pfehlen für die nächste 

Stufe der Lärm aktionsplanung die nachfolgenden Punkte näher zu untersuchen bzw . in die Planung 

einzubeziehen: 

 

- U ntersuchung und Festlegung sogenannter „Ruhiger G ebiete“ 

- Einbeziehung w eiterer fachlich relevanter Bereiche w ie Verkehrsplanung, Stadtplanung 

und Landschaftsplanung im  Sinne eines integrierten Stadtentw icklungskonzeptes zur Aktua-

lisierung des Lärm aktionsplanes.  

- Durchführung einer schriftlichen Befragung bzw . Durchführung von Lärm interview s 

- Durchführung von öffentlichen Lärm aufklärungskam pagnen 
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Einleitung 

1.1  Aufgabenstellung 

In Baden-W ürttem berg w urde 2007 im  Rahm en der 1. Stufe der Lärm aktionsplanung die Kartie-

rung der H auptverkehrsstraßen m it über 6 M io. Kfz/Jahr durch die Landesanstalt für U m w elt, M es-

sungen und N aturschutz Baden-W ürttem berg (LU BW ) durchgeführt [7]. Die Lärm kartierung der 

Schienenw ege w urde 2008 vom  Eisenbahnbundesam t durchgeführt.  

Die Lärm aktionsplanung ist ein kontinuierlicher Prozess, der in einem  fünfjährigen Zyklus durchge-

führt w erden soll. M it ihrer H ilfe sollen Städte und G em einden, aber auch alle w eiteren politischen 

und gesellschaftlichen Akteure und Anw ohner einerseits einen Ü berblick über den bestehenden 

Lärm pegel erhalten und anderseits soll die Bekäm pfung von Lärm  als integriertes und planerisches 

Instrum ent betrachtet w erden. Denn die Lärm aktionsplanung soll nicht nur Lärm  m indern, sondern 

auch ruhige G ebiete schützen, die Ö ffentlichkeit inform ieren und in dem  Prozess einbinden sow ie 

durch die U m setzung des M anagem entansatzes alle relevanten Inform ationen und Akteure zusam -

m enführen und som it effektiv und effizient sein.  

In der 2. Stufe ist zunächst eine Strategische Lärm kartierung zu erstellen für: 

 alle Ballungsräum e m it m ehr als 100.000 Einw ohnern, 

 alle H auptverkehrsstraßen m it einer Verkehrsbelastung von m ehr als 3 M io. Kfz/Jahr (um ge-

rechnet 8.200 Kfz/Tag), 

 alle H aupteisenbahnstrecken m it einer Streckenbelastung von m ehr als 30.000 Zügen/Jahr 

(um gerechnet 82 Zügen/Tag) 

Im  Anschluss an diese Kartierung sollen die Ergebnisse der Lärm kartierung analysiert und M aß-

nahm en zur Lärm m inderung erarbeitet w erden, die einerseits eine M inderung der vorhandenen 

Verkehrslärm im m issionen des kartierten Verkehrs erm öglichen und andererseits den Schutz sog. 

ruhiger G ebiete sicherstellen. Anforderungen an Inhalt und Form  der Lärm aktionspläne ergeben 

sich dabei aus dem  § 47d Abs. 2 BIm SchG  in Verbindung m it Anhang V der EU -

U m gebungslärm richtlinie, dem  Kooperationserlass des M inisterium  für Verkehr und Infrastruktur des 

Landes Baden-W ürttem berg „Lärm aktionsplanung, Verfahren und Bindungsw irkung“ vom  

23.03.2012  sow ie den H inw eisen zur Lärm kartierung der Bund-Länder-Arbeitsgem einschaft für 

Im m issionsschutz (M ärz 2011). 

M it der Durchführung der U ntersuchung w urde die M öhler + Partner Ingenieure AG  m it dem  Brief 

vom  22.01.2015 durch die Stadt G eislingen an der Steige beauftragt. 

1.2 Rechtliche G rundlage für Lärm aktionsplanung 

Die EU -U m gebungslärm richtlinie [1] w urde m it dem  Paragraphen § 47a-f des Bundesim m issions-

schutzgesetzes und durch die Verordnung über die Lärm kartierung – 34. BIm SchV [4] in deutsches 

Recht um gesetzt; es gibt jedoch keine detaillierten Vorschriften zum  verfahrensm äßigen Ablauf. 
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Als M indestanforderungen nennt das U m w eltm inisterium  Baden-W ürttem berg:  

 Bestandsaufnahm e und Bew ertung der Lärm situation 

 Planung von M aßnahm en 

 Analyse der W irksam keit  

 die Bekanntm achung der Aufstellung einschließlich der M itw irkungsm öglichkeit der Ö ffentlich-

keit  

 Auslegung des Entw urfs eines Aktionsplans (1 M onat),  

 Stellungnahm e bis 14 Tage nach Ende der Auslegung und Bekanntm achung sow ie  

 Veröffentlichung des Lärm aktionsplanes. 

Die vorliegende schalltechnische U ntersuchung basiert auf den für Baden-W ürttem berg erstellten 

strategischen Lärm karten für die H auptverkehrsstraßen m it m ehr als 3 M io. Kfz/Jahr (LU BW ) [5]. 

Die digitalen Daten für die G ebäude und Verkehrsw ege w urden jedoch überprüft und zum  G roßteil 

ergänzt bzw . korrigiert [30].  

N eben den Lärm karten w urden auch Betroffenenzahlen über die vom  Lärm  betroffenen M enschen 

veröffentlicht, die Eingang in die Aktionsplanung fanden. 

Bei einem  Lärm aktionsplan handelt es sich um  ein strategisches Planw erk, das die Lärm situation 

bew ertet, die vorhandenen und geplanten Lärm m inderungsm aßnahm en darstellt, einen M aßnah-

m enkatalog für die nächsten 5 Jahre vorschlägt, Aussagen zu Kosten und N utzen enthält und eine 

Dokum entation der Ö ffentlichkeitsbeteiligung um fasst. 

Die Rechenvorschriften für den Straßenverkehr (VBU S) [6] und Schienenverkehr (VBU Sch) [6] w ur-

den aus den nationalen Rechenvorschriften RLS-90 [11] und Schall03 [12] unter Berücksichtigung 

der geänderten Beurteilungspegel L
DEN
 (Day-Evening-N ight) und L

N ight
 abgeleitet. 

Die Kartierungen im  Rahm en der EU -U m gebungslärm richtlinie w urden in der 2. Stufe (u.a. H aupt-

verkehrsstraßen > 3 M io. Kfz/Jahr entsprechend 8.200 Kfz/Tag) für die H auptverkehrsstraßen 

durch die Landesanstalt für U m w elt, M essungen und N aturschutz Baden W ürttem berg bereits 

durchgeführt. Die Strategischen Lärm karten w urden 2012 veröffentlicht. Die Kartierung der H aupt-

eisenbahnstrecken (> 30.000 Züge/Jahr entspricht 82 Züge/Tag) w urde durch das Eisenbahnbun-

desam t (http://laerm kartierung.eisenbahn-bundesam t.de) durchgeführt und am  01.01.2015 veröf-

fentlicht. 

In § 4 Abs. 4 N r. 2 der Verordnung über die Lärm kartierung [4] w ird eine grafische Darstellung der 

Ü berschreitung eines W ertes, bei dessen Ü berschreitung Lärm schutzm aßnahm en in Erw ägung ge-

zogen oder eingeführt w erden, gefordert. Solche Ü berschreitungsw erte sind bislang vom  G esetz-

geber nicht bestim m t w orden. G rundlage dieses Lärm aktionsplans sind deshalb die vom  Land Ba-

den-W ürttem berg em pfohlenen Auslösew erte L
DEN
 (= Lärm index Day-Evening-N ight / Lärm index für 

den ganzen Tag) in H öhe von 65 dB(A) und L
N ight

 (= Lärm index N ight / Lärm index für die N acht 

von 22 – 6 U hr) in H öhe von 55 dB(A). G em äß dem  Kooperationserlass zur Lärm aktionsplanung 

vom  M inisterium  für Verkehr und Infrastruktur, Baden-W ürttem berg vom  23.03.2012 w urden eben-

falls die früheren Auslösew erte von L
DEN
 = 70 dB(A) und L

N ight
 = 60 dB(A) als W erte angegeben, ab 

w ann ein dringender H andlungsbedarf besteht [9]. N ach der Einschätzung des U m w eltbundesam ts 
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ist jedoch bereits bei niedrigeren W erten eine G esundheitsgefährdung gegeben. Die m ittelfristig 

anzustrebenden Pegel von L
DEN
 = 60 dB(A) und L

N ight
 = 50 dB(A) entsprechen in etw a den Im m issi-

onsgrenzw erten der Lärm vorsorge beim  Bau von Verkehrsw egen (16. BIm SchV) deren U m w eltziel 

gesunde W ohn- und Arbeitsverhältnisse sind. Langfristig sind in der Bauleitplanung und der Lärm ak-

tionsplanung die O rientierungsw erte der DIN  18005 [14] anzustreben. 

Tabelle 1: Em pfehlungen des U m w eltbundesam ts zu Auslösekriterien für die Lärm aktionsplanung 

 

 

Die ursprünglichen Term inierungen für die Lärm kartierung sow ie der Lärm aktionsplanung w urden 

seitens des LU BW  nicht eingehalten. Die Lärm kartierungsergebnisse lagen erst im  Frühjahr 2013 

statt im  Som m er 2012 vor. 

Tabelle 2: Bew ertung der Pegelbereiche der Lärm kartierung gem äß LU BW  

Pegelbereich Bew ertung H intergrund 

> 70 dB(A) L
DEN
 

> 60 dB(A) L
night 

sehr hohe Belastung Eigentum srechtlicher Schw ellenw ert für Lärm sanierung 

kann überschritten sein 

Dringender H andlungsbedarf gem äß dem  Kooperati-

onserlass zur Lärm aktionsplanung vom  M inisterium  für 

Verkehr und Infrastruktur, Baden-W ürttem berg [9] 

65-70 dB(A) L
DEN
 

55-60 dB(A) L
night
 

hohe Belastung Lärm beeinträchtigungen können bei N eu- und U m bau-

m aßnahm en in Kern-, Dorf- und M ischgebieten Schall-

schutzm aßnahm en auslösen 

< 65 dB(A) L
DEN
 

< 55 dB(A) L
night
 

Belastung / Belästi-

gung 

Lärm beeinträchtigungen können bei N eu- und U m bau-

m aßnahm en in reinen und allgem einen W ohngebieten 

Schallschutzm aßnahm en auslösen 

Auslösew erte des Landes Baden W ürttem berg gem äß 

dem  Kooperationserlass zur Lärm aktionsplanung vom  

M inisterium  für Verkehr und Infrastruktur, Baden-

W ürttem berg [9] 
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2 M aßnahm en zur Lärm m inderung 

In diesem  Kapitel soll ein grundlegender Ü berblick über m ögliche M aßnahm en zum  Schutz der 

Bevölkerung vor unzum utbaren Lärm belastungen gegeben w erden. Inw iew eit Schallschutzm aß-

nahm en um gesetzt w erden sollen, ist allerdings von w eiteren Aspekten abhängig, die erst in den 

folgenden Kapiteln untersucht w erden. Bis zur U m setzung von Schallschutzm aßnahm en sind fol-

gende Aspekte zu berücksichtigen und zu überprüfen: 

 Schalltechnische W irksam keit durch unabhängige Begutachtung 

 Planerische Sinnhaftigkeit 

 Technische M achbarkeit 

 Finanzierbarkeit 

 Politischer W ille 

 G enehm igungsfähigkeit 

G rundsätzlich w erden Lärm m inderungsm aßnahm en bei Verkehrslärm  nach folgenden Kriterien 

eingeteilt. 

 Planerische M aßnahm en der Verkehrsverm eidung: Stadtentw icklungsm aßnahm en, Verkehrs-

entw icklungsm aßnahm en, Verkehrslenkungsm aßnahm en 

 M aßnahm en der Verkehrslärm m inderung: Verkehrsberuhigungsm aßnahm en; M aßnahm en zur 

Verm inderung der Lärm entstehung 

 M aßnahm en zur Verm inderung der Lärm ausbreitung: bauliche M aßnahm en im  Straßenraum  

oder auf dem  Ausbreitungsw eg,  

 M aßnahm en am  betroffenen G ebäude: passiver Schallschutz, baulicher Lückenschluss 

Eine w eitere U nterscheidungsm öglichkeit besteht bezüglich ihres U m setzungszeitpunktes bzw . Rea-

lisierungszeitraum es: 

 kurz- und m ittelfristige M aßnahm en, z.B.: 

 bauliche M aßnahm en im  Bereich der G ebäude 

 bauliche M aßnahm en im  Straßenraum  

 nichtakustische M aßnahm en (Begrünung im  Straßenraum , Beratung der Anw ohner und Ei-

gentüm er) 

 langfristig w irksam e M aßnahm en, z.B.: 

 Verkehrsplanung (Verkehrslenkung, Verkehrsverm eidung) 

 M aßnahm enkonzepte zur Lärm sanierung und Lärm vorsorge in Abstim m ung m it der Bauleit- 

Stadtentw icklungsplanung 

 Ö PN V-Förderung 

Im  Folgenden w erden beispielhaft, ohne Anspruch auf Vollständigkeit, einige konkrete M aßnahm en 

zur Lärm m inderung aufgelistet. 
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2.1 Stadtentw icklung 

 N utzung des Lärm aktionsplanes als Rahm enplan zur Durchführung eines interdisziplinären 

Stadtentw icklungskonzeptes 

 Regelung der Anordnung sensibler N utzung in Bebauungsplänen 

 Soundscaping
1

 

 U m nutzung von W ohnen an stark belasteten Straßen für gew erbliche Zw ecke 

 Schutz ruhiger G ebiete 

 Berufung eines kom m unalen Ruhebeauftragten 

2.2 Verkehrsentw icklungsm aßnahm en 

 Verbesserung des öffentlichen Personennahverkehrs:  

 attraktive Taktzeiten,  

 bedarfsgerechte Bedienform en in Zeiten schw ächerer N achfrage (N achtverkehr, Ruftaxi 

m it tarifm äßig festgelegtem  besonderen Tarif, Fahrradverleih),  

 optim ierte U m steigebeziehungen,  

 günstige Preisgestaltung,  

 gute Erreichbarkeit der H altestellen für Anw ohner,  

 Fahrkom fort, 

 Park-and-Ride-Service,  

 schnelle Busspuren/Busbeschleunigung durch Vorrangam pelschaltung,  

 Einsatz lärm arm er Busse,  

 Förderung von Car-Sharing (Bereitstellung kostenloser Stellplätze auf städtischem  G elände, 

Kooperation m it Ö PN V) 

 O ptim ierung Taxi-Angebot: Lage, Anzahl, Erreichbarkeit der Taxistände 

 Förderung des Radverkehrs:  

 Ausbau der Infrastruktur für den Radverkehr,  

 Fahrradw egkonzept (Beschilderung), 

 Fahrradverleih 

 Ausbau des Fußw egenetzes 

 Förderung m ultim odaler Verkehre (Verknüpfung verschiedener Verkehrsm ittel) 

2.3 Verkehrslenkungsm aßnahm en 

 Sperrung einzelner Straßen oder Bereiche für den Kfz-Verkehr 

                                                      

 

1

 Soundscaping: Durch Ü berlagerung von G eräuschen, die als Lärm  em pfunden w erden, durch positiv em p-

fundene G eräusche w ie W asserplätschern oder auch Vogelgezw itscher, kann die Lästigkeit der Lärm quelle 

z.T. verringert w erden. 
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 Einbahnstraßensystem  zur Verhinderung von Durchfahrtsverkehr 

 Verkehrsberuhigte Zonen 

 Abbiegeverbote, Vorfahrtsregelungen 

 U m stufung bzw . U m w idm ung von Straßen (Anliegerstraßen) 

 G ezielte Bündelung des Verkehrs auf w enige H auptverkehrsstraßen bzw . auf w eniger konflikt-

trächtige O rtsteile (statt Altstadt, Kur- / W ohngebiete), O rtsum gehung, Straßennetzergänzung 

 Verkehrsleitsystem e, optim ierte Zielführung:  

 Ausschilderung,  

 Verringerung Parksuchverkehr,  

 H otelleitsystem , 

 Parkleitsystem e,  

 Parkraum konzept m it elektronischer Anzeige,  

 Parkraum m anagem ent (keine kostenlosen Parkm öglichkeiten im  Stadtzentrum , Staffelung 

der G ebühren nach Attraktivität und höhere G ebühren bei für Einkauf unüblich langen 

Standzeiten) 

 Einrichtung eines Lkw -Routenkonzepts, Lenkung G üterverkehr durch lokale Beschränkungen für 

den Schw erverkehr (und M otorrad) im  N achtzeitraum  und abgestim m tes Lieferkonzept für An-

lieferverkehr in w eniger sensiblen Tageszeiten (6 bis 10 U hr) 

 U nterbindung Schleichw egverkehr 

2.4 Verkehrsberuhigungsm aßnahm en 

 Verstetigung des Verkehrsflusses:  

 grüne W elle bei 40 km /h,  

 Kreisverkehr statt Am pelschaltung,  

 O ptim ierung Am pelschaltung,  

 Rechtsabbiegespuren,  

 Rechtsabbiegepfeil an Am pel,  

 Zuflussdosierung zur H auptstraße m ittels Pförtneram peln 

 G eschw indigkeitsbegrenzungen: Tem po-30-Zonen (örtlich und/oder zeitlich begrenzt) 

 Shared-Space-Zonen 

 Verkehrsberuhigte Zonen 

 Ü berholverbote 

 Fahrbahnverschw enkungen 

 G estaltung Straßenraum : Verengung Straßenraum  zur Verringerung der tatsächlich gefahrenen 

G eschw indigkeit in Tem po-30-Zonen durch: 

 Bepflanzung und Begrünung (zusätzliche psychologische W irkung),  

 Verbreiterung G ehw ege,  

 Anlage von Radw egen,  

 Q uerungsstellen in Form  von Fußgängerüberw egen,  

 Verengung m ittels Fahrbahnteilern/M ittelinseln,  

 G eschw indigkeitsm essanlagen 
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2.5 M aßnahm en zur Verm inderung der Lärm entstehung 

 Lärm arm e Straßendecke (z.B. doppellagiger offenporiger Asphalt) im  Bereich des fließenden 

Verkehrs auf durchgängigen Fahrstreifen 

 Verbesserung bestehender Fahrbahnbeläge:  

 Behebung von Straßenschäden (Asphaltflicken),  

 Asphalt statt bestehendem  Pflaster bzw . O ptim ierung des Pflasters hinsichtlich Lärm , Dauer-

haftigkeit und Verkehrssicherheit,  

 Rückbau von Aufpflasterungen,  

 Instandsetzung abgesunkener Kanaldeckel,  

 abgesenkte Bürgersteige 

 Benutzervorteile für lärm arm e Fahrzeuge 

2.6 Bauliche Lärm m inderungsm aßnahm en auf dem  Ausbreitungsw eg 

 Lärm schutzbauw erke (W älle, W ände) 

 Anordnung von w eniger schutzbedürftigen G ebäuden als Lärm hindernis 

 Schließung von Baulücken 

 Bau von U m gehungsstraßen, innerörtlicher Entlastungs- / U m fahrungsstraßen durch w eniger 

sensible G ebiete 

 Ü berdeckelung bzw . U ntertunnelung von Straßen 

2.7 M aßnahm en am  betreffenden G ebäude 

 G ebäudeorientierung (z.B. keine Balkone oder Vorbauten zur Straße hin) 

 U m orientierung der W ohnungsgrundrisse auf die lärm abgew andte Fassade 

 Kom m unales Lärm schutzfensterprogram m  

3 Vorgehensw eise 

Die Lärm aktionsplanung beinhaltet Aspekte der Bürgerinform ation und Bürgerbeteiligung, die eine 

m ehrschrittige Vorgehensw eise erforderlich m achen. 

In der vorliegenden Lärm aktionsplanung w urde daher w ie folgt vorgegangen: 

a) Auftragserteilung am  22.01.2015 

b) Einholung aller G rundlagen und Erstellung eines dreidim ensionalen digitalen M odells 

c) Berechnung von Raster- und G ebäudekarten sow ie Erm ittlung der Betroffenheiten für die 

Bestandssituation 

d) Vorstellung der Ergebnisse der Bestandsanalyse im  Stadtrat am  23.03.2016 

e) Durchführung der Bürgerbeteiligung seitens der Stadt G eislingen an der Steige, Aufnahm e 

von Lärm hinw eisen und M aßnahm envorschläge  
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f) Berechnung von Raster-, G ebäude-, und Differenzpegel-Karten, Erm ittlung der Betroffenhei-

ten sow ie Beurteilung der M aßnahm enfälle 

g) Vorstellung der Ergebnisse der Bestandsanalyse & M aßnahm enplanung im  Technischen 

Ausschuss am  16.03.2016 

h) Vorstellung der Ergebnisse der Bestandsanalyse & M aßnahm enplanung in der öffentlichen 

G em einderatssitzung am  23.03.2016 

i) Vorstellung der Ergebnisse der Bestandsanalyse & M aßnahm enplanung in der öffentlichen 

Infoveranstaltung am  23.06.2016  

j) Technischer Ausschusssitzung, am  19.10.2016 

k) Ö ffentliche G em einderatssitzung zur M aßnahm enplanung, am  26.10.2016 

l) Ö ffentliche Inform ationsveranstaltung zu der M aßnahm enplanung, am  24.11.2016 

m ) Ö ffentliche Sitzung des G em einderates über den M aßnahm enpaket/Lärm aktionsplan am  

01.02.2017, Beschluss eines Lärm aktionsplanes 

n) Erstellung eines Berichtsentw urfes zur Vorlage für die Träger öffentlicher Belange am  

24.03.2017 

o) Einarbeitung des Ergebnisses der Beteiligung der Träger öffentlicher Belange in dem  end-

gültigen Bericht am  21.07.2017 

p) Abgabe des endgültigen Berichtes, der digital für die Bürgerschaft auf der Internetpräsenz 

der Stadt zur Verfügung gestellt w ird, am  27.07.2017 

4 Vorhandene Lärm belastung und daraus entstehende Konflikte 

4.1 Beschreibung des U ntersuchungsgebiets 

Die Stadt G eislingen an der Steige gehört zum  Landkreis G öppingen im  Regierungsbezirk Stuttgart 

und hat ca. 27.000 Einw ohner. G eislingen an der Steige liegt im  Filstal zw ischen Stuttgart (61 km ) 

und U lm  (27 km ) und ist durch die Bundesstraßen B10/ B466 an das überregionale Straßennetz 

angeschlossen. 

Die Filstalbahn (Stuttgart-U lm ) bindet G eislingen an der Steige an das Streckennetz der Bahn an. 

Buslinien führen zu den N achbargem einden.  

Die Kartierung der betroffenen Straßenabschnitte erfolgte nach VBU S [6] (siehe Anlagen 2.1 und 

2.2). Abbildung 1 und Abbildung 2 stellen die Ergebnisse der Lärm kartierung dar [5], die von der 

LU BW   nach VBU S [6] durchgeführt w urde. 

Im  Rahm en der durchzuführenden Lärm aktionsplanung w urden für die in den kom m enden Kapiteln 

dargestellten Ergebnisse das digitale M odell aktualisiert und nach VBU S berechnet.  

Die nachfolgenden Abbildungen zeigen die Ergebnisse der Kartierung der Straßen m it m ehr als 

8.200 Fz/Tag durch die LU BW  [5]. 
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Abbildung 1: L
DEN
; Ergebnis der LU BW  für das U ntersuchungsgebiet [5] 
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Abbildung 2: L
night
; Ergebnis der LU BW  für das U ntersuchungsgebiet [5] 
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4.2 Vorgehensw eise 

Die Lärm belastungen und die örtliche Problem atik w urden in der 2. Stufe der Lärm aktionsplanung 

für die Stadt G eislingen an der Steige folgenderm aßen herausgearbeitet. Für die Berechnung der 

Lärm karten w urden die digitalen G rundlagendaten der Landeskartierung von der LU BW  als Q SI-

Daten in das Datenm odell eingearbeitet. Im  Straßennetz w urden die verkehrsw ichtigen Straßen 

L1221, L1230, L1230-Türkheim er Straße, B10 Stuttgarter Straße, B10 Eberhardstraße, B10 G ar-

tenstraße, B10 Schillerstraße, B466, B466-Ü berkinger Straße, Springstraße, Rheinlandstraße, Ey-

bacher Straße, W erkstraße, Längentalstraße, H eidenheim er Straße, W iesensteiger Straße und die 

Karlstraße berücksichtigt. Diese Straßen w urden hinsichtlich des Durchschnittlichen Täglichen Ver-

kehrs (DTV) und der G eschw indigkeiten überprüft und ggf. angepasst. Im  Schienennetz w urde die 

verkehrsw ichtige Bahnstrecke 4700 Stuttgart-U lm  berücksichtigt.  

Im  Anschluss erfolgte die Lärm kartierung sow ie die Lärm analyse anhand von G ebäudelärm karten, 

Differenzpegel-Karten sow ie den jew eiligen Betroffenenzahlen in Tabellenform . 

4.3 H öhe der Lärm pegel 

Die Bew ertung der Lärm situation erfolgt nach der Lärm belastung gem ittelt über Tag (D = day), 

Abend (E = evening) und N acht (N  = night) m it Zuschlägen für den Abend und die N acht; hieraus 

ergibt sich der Pegel L
DEN
, der ein M aß für die ganztägige Lärm belastung darstellt. Daneben w ird 

auch die Lärm belastung gem ittelt über die N acht betrachtet, dargestellt durch den Pegel L
night
, als 

M aß für die m ittlere Lautstärke in den N achtstunden. 

4.4 Vorhandene Schallsituation 

Die Bew ertung der Lärm situation erfolgt nach der neuberechneten Lärm belastung gem ittelt über Tag 

(D = day), Abend (E = evening) und N acht (N  = night) m it Zuschlägen für den Abend und die 

N acht; hieraus ergibt sich der Pegel L
DEN
, der ein M aß für die ganztägige Lärm belastung darstellt. 

Daneben w ird auch die Lärm belastung gem ittelt über die N acht betrachtet, dargestellt durch den 

Pegel L
night
, als M aß für die m ittlere Lautstärke in den N achtstunden. 

H ierbei sollte vorab beachtet w erden, dass im  Rahm en der Bauleitplanung zum  Schutz der Anw oh-

ner zusätzlich zu aktiven Schallschutzm aßnahm en auch w eitere M aßnahm en w ie zusätzliche Auf-

lagen bzgl. G rundrissorientierung schutzbedürftiger Räum e innerhalb der G ebäude oder auch 

bzgl. des resultierenden erforderlichen Schalldäm m m aßes für Außenbauteile getroffen w erden, die 

die tatsächlichen Betroffenheiten herabsenken, jedoch in einer an VBEB [6] ausgerichteten U ntersu-

chung der Betroffenheiten keine Berücksichtigung finden. Die EU -U m gebungslärm richtlinie zielt auf 

den U m gebungslärm , som it den Lärm  im  Freien ab. 

Die vorhandene Belastung aus Straßenverkehrslärm  ist in den Anlagen 2.1 und 2.2, Schienenver-

kehrslärm  ist in den Anlagen 2.3 und 2.4 und G esam tverkehrslärm  (Straße und Schiene) ist in den 

Anlagen 2.5 und 2.6 in flächenhaften Beurteilungs- bzw . M ittelungspegelkarten getrennt für die 

Zeiträum e L
DEN
 und L

night
 entsprechend VBU S bzw . VBU Sch [6] dargestellt. Die Berechnungen geben 

die Lärm belastung in einer Aufpunkthöhe von 4 m  über G elände w ieder. Bei den Berechnungen 
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fanden die Abschirm w irkung von G ebäuden und natürlichen sow ie künstlichen H indernissen Be-

rücksichtigung. W eiterhin w urden Reflexionen an G ebäudefassaden berücksichtigt. 

Die nachfolgenden Abbildungen sow ie die Anlagen 2.1 bis 2.6 zeigen die Ergebnisse der flächen-

haften Berechnungen: 

 

 

A bbildung 3: Straßenverkehrslärm , A usschnitt der Beurteilungspegelkarte für den Zeit-

raum  L
D EN
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A bbildung 4: Straßenverkehrslärm , A usschnitt der Beurteilungspegelkarte für den Zeit-

raum  L
night 

 

Aus den Beurteilungspegelkarten lässt sich folgendes ableiten: 

Die höchste Lärm belastung entsteht entlang den straßenzugew andten Fassaden der W ohngebäude 

an der  

 B10 Stuttgarter Straße Kreuzung Im  Espan bis B10 Stuttgarter Straße Kreuzung H ölderlin-

straße 

 B466 Ü berkinger Straße von der Kreuzung Stuttgarter Straße bis zur Kreuzung Zollern-

straße 

 Karlstraße von der Kreuzung W iesensteiger Straße bis zur Kreuzung Eberhardstraße 

 W erkstraße von der Kreuzung Burg-/H ohenstaufenstraße bis zur Kreuzung Talgraben 

 Türkheim er Straße von der Kreuzung Zeppelinstraße bis zur Kreuzung Panoram aw eg 

 Bahnhofstraße von der Kreuzung Albw erkstraße bis Eberhardstraße Kreuzung Kaiser-

W ilhelm -Straße 

 Eberhardstraße Kreuzung Steingrubestraße bis G artenstraße Kreuzung Schubartstraße. 
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H ierbei lassen sich M ittelungspegel von über 70/60 dB(A) L
DEN
/ L

night 
entnehm en. W elche konkreten 

G ebäude betroffen sind, kann den Anlagen 3.1 und 3.2 entnom m en w erden. 

 

 

A bbildung 5: Schienenverkehrslärm , A usschnitt der Beurteilungspegelkarte für den Zeit-

raum  L
D EN
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A bbildung 6: Schienenverkehrslärm , A usschnitt der Beurteilungspegelkarte für den Zeit-

raum  L
night 

 

Aus den Beurteilungspegelkarten lässt sich folgendes ableiten: 

Die höchste Lärm belastung entsteht entlang den schienenzugew andten Fassaden der W ohngebäu-

de an der Bahnstrecke 4700  

 im  Bereich W eingärten, Danziger Straße, Paul-Kauzm ann Straße, Dam m straße, Brunnen-

steig, Alte W eilersteige, Schloßhalde 

 im  Bereich H eidenheim er Straße/ Kreuzung Karl-Benz-Straße bis Bahnhofstraße/ Kreu-

zung Karlstraße 

 im  Bereich H elfensteinstraße/ Kreuzung Karlstraße bis H auptstraße/ Kreuzung Röm erstra-

ße. 

H ierbei lassen sich M ittelungspegel von über 70/60 dB(A) L
DEN
/ L

night 
entnehm en. W elche konkreten 

G ebäude betroffen sind, kann den Anlagen 3.3 und 3.4 entnom m en w erden. 
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A bbildung 7: G esam tverkehrslärm  (Straße und Schiene), A usschnitt der Beurteilungspe-

gelkarte für den Zeitraum  L
D EN
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A bbildung 8: G esam tverkehrslärm  (Straße und Schiene), A usschnitt der Beurteilungspe-

gelkarte für den Zeitraum  L
night

 

 

Aus den Beurteilungspegelkarten für G esam tverkehrslärm  lässt sich folgendes ableiten: 

Der G esam tlärm  w ird vorw iegend vom  Straßenverkehrslärm  bestim m t. Die höchste Lärm belastung 

entsteht entlang der straßenzugew andten bzw . schienenzugew andten Fassaden der W ohngebäu-

de 

 B10 Stuttgarter Straße/ Kreuzung Im  Espan bis B10 Stuttgarter Straße/ Kreuzung H ölder-

linstraße 

 B466 Ü berkinger Straße von der Kreuzung Stuttgarter Straße bis zur Kreuzung Zollern-

straße 

 Karlstraße von der Kreuzung W iesensteiger Straße bis zur Kreuzung Eberhardstraße 

 W erkstraße von der Kreuzung Burg-/H ohenstaufenstraße bis zur Kreuzung Talgraben 

 Türkheim er Straße von der Kreuzung Zeppelinstraße bis zur Kreuzung Panoram aw eg 

- Bahnhofstraße von der Kreuzung Albw erkstraße bis Eberhardstraße/ Kreuzung Kaiser-

W ilhelm -Straße 

 Eberhardstraße/ Kreuzung Steingrubestraße bis G artenstraße/ Kreuzung Schubartstraße 
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 an der Bahnstrecke 4700 im  Bereich W eingärten, Danziger Straße, Paul-Kauzm ann Stra-

ße, Dam m straße, Brunnensteig, Alte W eilersteige, Schloßhalde 

 an der Bahnstrecke 4700 im  Bereich H eidenheim er Straße/ Kreuzung Karl-Benz-Straße bis 

Bahnhofstraße/ Kreuzung Karlstraße 

 an der Bahnstrecke 4700 im  Bereich H elfensteinstraße/ Kreuzung Karlstraße bis H aupt-

straße/ Kreuzung Röm erstraße. 

H ierbei lassen sich M ittelungspegel von über 70/60 dB(A) L
DEN
/ L

night 
entnehm en. W elche G ebäude 

konkret betroffen sind, kann den Anlagen 3.5 und 3.6 entnom m en w erden. 

4.5 Betroffenheitsanalyse 

Für die Betroffenheitsanalyse w urde analog zunächst Straße, Schiene und dann der G esam tlärm   

betrachtet. W ie aus den Anlagen 2.1 bis 2.6 sow ie Anlagen 3.1 bis 3.6 ersichtlich, liegen die Be-

reiche m it hoher Belastung durch Straßenverkehrslärm  beidseitig entlang der ersten G ebäudereihe 

im  direkten U m feld der B10-Stuttgarter Straße, B466-Ü berkinger Straße, W erkstraße, Eber-

hardstraße und durch Schienenverkehrslärm  entlang der ersten G ebäudereihe entlang der Bahn-

strecke 4700 m it dichter W ohnbebauung. 

In nachfolgenden Abbildungen sind die lärm belasteten Einw ohner in Abhängigkeit von der H öhe 

der Pegel von Straße, Schiene bzw . G esam tlärm  aufgeführt: 

 



M öhler + Partner Ingenieure AG  Bericht 070-4594-01 Seite 29 von 63 

 

 

 

 

A bbildung 9: Bestand – Straße, Pegelbereiche bezogen auf die Em pfehlung des U m w elt-

bundesam tes bzw . den Kooperationserlass des M inisterium s für Verkehr und Infrastruktur, 

Baden-W ürttem berg 

Der Auslösew ert für die 2. Stufe der Lärm aktionsplanung in Baden-W ürttem berg w urde im  Vergleich 

zur 1. Stufe der Lärm aktionsplanung um  5 dB(A) auf 65/55 dB(A) L
DEN
/L

night 
gesenkt [9]. Die Perso-

nen, die von höheren Beurteilungspegel betroffen sind, w erden vom  grünen Rahm en gekennzeich-

net. In der Stadt G eislingen an der Steige sind 2168/2357 Personen von einem  L
DEN
/L

night
 von m ehr 

als 65/55  dB(A) betroffen. 

Der rote Rahm en stellt den Pegelbereich dar, ab dem  gem äß dem  Kooperationserlass des M iniste-

rium s für Verkehr und Infrastruktur, Baden-W ürttem berg vom  23.03.2012 dringender H andlungs-
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bedarf vorliegt. In der Stadt G eislingen an der Steige sind 948/1206 Personen von einem  L
DEN
/L

night
 

von m ehr als 70/60  dB(A) betroffen. 

 

 

A bbildung 10: Bestand – Schiene, Pegelbereiche bezogen auf die Em pfehlung des U m -

w eltbundesam tes bzw . den Kooperationserlass des M inisterium s für Verkehr und Infra-

struktur, Baden-W ürttem berg 

In der Stadt G eislingen an der Steige sind 844/2583 Personen von Schienenlärm  m it einem  

L
DEN
/L

night
 von m ehr als 65/55  dB(A) betroffen. 

261/656 Personen sind vom  Schienenlärm  m it einem  L
DEN
/L

night
 von m ehr als 70/60  dB(A) betrof-

fen. 
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A bbildung 11: Bestand – Straße und Schiene, Pegelbereiche bezogen auf die Em pfeh-

lung des U m w eltbundesam tes bzw . den Kooperationserlass des M inisterium s für Verkehr 

und Infrastruktur, Baden-W ürttem berg 

Bezogen auf den G esam tlärm  aus Straße und Schiene sind in der Stadt G eislingen an der Steige 

3140/5160 Personen m it einem  L
DEN
/L

night
 von m ehr als 65/55  dB(A) betroffen. 

1244/1949 Personen sind von einem  L
DEN
/L

night
 von m ehr als 70/60  dB(A) betroffen, die von Stra-

ße und Schiene verursacht w ird. 

 

Die konkrete Lage der betroffenen W ohngebäude kann den Anlagen 3.1 bis 3.6 entnom m en w er-

den. 
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Aus den Kartendarstellungen und Tabellen lässt sich ableiten: 

 Eine sehr hohe Lärm belastung m it einem  LDEN  > 70 dB(A) zeigt sich für die Bew ohner, die 

unm ittelbar an der Bahnstrecke 4700, B10 Stuttgarter Straße, B466 Ü berkinger Straße, Karl-

straße, W erkstraße, Türkheim er Straße, Eberhardstraße sow ie an der Bahnstrecke im  Bereich 

W eingärten, Danziger Straße, Paul-Kauzm ann-Straße, Dam m straße, Brunnensteig, Alte W eiler-

steige, Schloßhalde, H eidenheim er Straße und H elfensteinstraße w ohnen. 

 Eine hohe Belastung m it einem  LDEN  zw ischen 65 und 70 dB(A) ergibt sich für die Anw ohner 

im  gesam ten Stadtgebiet nahe der Bahnstrecke 4700, B466 Ü berkinger Straße, L221 von De-

genfeld-Straße, W iesensteiger Straße, H eidenheim er Straße, H auptstraße, Längentalstraße, 

Karlstraße, Türkheim er Straße und deren nächstgelegenen Seitenfassaden. 

 Eine relativ geringere Belastung m it einem  LDEN  zw ischen 60 und 65 dB(A) ist auch für An-

w ohner in der 2. G ebäudereihe an der Bahnstrecke 4700, W eingärten, Danziger Straße, H ei-

denheim er Straße und der H elfensteinstraße zu verzeichnen. 
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5 Bürgerbeteiligung 

Die Anw ohner in der Stadt G eislingen an der Steige hatten die M öglichkeit, im  Rahm en einer Bür-

gerveranstaltung am  23.06.2016 Fragen zu den zuvor veröffentlichten Bestandsanalysen, Kartie-

rungsergebnissen und M aßnahm enplanung ihrer Stadt zu stellen sow ie eigene H inw eise auf Lärm -

quellen und M aßnahm en vorzuschlagen. 

Zudem  hatten die Anw ohner auch die M öglichkeit, H inw eise auf Lärm quellen und M aßnahm envor-

schläge persönlich, per E-M ail oder schriftlich bei der Stadt G eislingen an der Steige abzugeben.  

H ierbei konnten die Anw ohner ihren W ohnort (Anlage 3.6) angeben, w elche der Abbildung 14 

entnom m en w erden können. Es zeigt sich, dass fast alle Teilnehm er in den Bereichen w ohnen, die 

gem äß den G ebäudelärm karten von einer hohen Lärm belastung betroffen sind. 

 

A bbildung 12: Verortung der Verkehrslärm störung der A nw ohner, die persönlich, per E-

M ail oder schriftlich H inw eise auf Lärm quellen und M aßnahm envorschläge abgegeben 

haben; rote Punkte zeigen Teilnehm er, die sich durch Schienenlärm  gestört fühlen und 

blaue Punkte Teilnehm er, die sich durch den Straßenverkehrslärm  gestört fühlen. 
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Der Anlage 7 können die eingereichten M aßnahm envorschläge anonym isiert als Liste entnom m en 

w erden. Die nachfolgende Tabelle 3 sortiert und fokussiert die Vorschläge. Eine Beurteilung dieser 

M aßnahm en findet im  folgenden Kapitel statt. 

Tabelle 3: Zusam m enfassung der Bürgervorschläge aus der Bürgerveranstaltung 

N r. Vorschläge 

1. M aßnahm envorschläge zur 

Reduzierung von Schienenlärm  

1x N achtfahrverbot 

2x leisere Schienenfahrzeuge  

5x Schallschutzw and parallel zu der Bestandsw and 

1x Schallschutzw and im  Bereich H eidenheim er Straße  

1x Schallschutzw and vom  Bahnhof bis Ende der Bebauung 

„Katzenloch“ 

1x Schallschutzw and im  Bereich Rorgensteig und Tegelberg 

1x W eiterführung der Schallschutzw and bis zum  Bahnhof 

2x Tem poreduzierung 

2. M aßnahm envorschläge zur 

Reduzierung vom  LKW -Lärm  

1x LKW -Parkverbot auf der rechten Seite der W iesensteiger 

Straße von Ü berkingen kom m end 

1x LKW -Durchfahrtsverbot W iesensteiger Straße 

1x LKW -N achtfahrverbot 

1x Verkehrslenkung 

1x LKW -Durchfahrtsverbot >7,5 Tonnen auf der Karlstraße 

1x LKW -Durchfahrtsverbot auf der Friedenstraße 

1x LKW -Durchfahrtsverbot m it einer bestim m ten Tonnage auf 

der Karlstraße 

3. Kontrollm aßnahm en 
2x polizeiliche Kontrollen 

1x G eschw indigkeitskontrolle auf der B10 Richtung Kuchen 

und von Kuchen kom m end 

1x regelm äßige G eschw indigkeitskontrollen Karlstraße 

1x fester Blitzer Friedenstraße im  Bereich des neuen Kinder-

hauses 

1x G eschw indigkeitskontrollen in Paulinenstraße 

1x G eschw indigkeitskontrolle 

4. G eschw indigkeitsreduzierungs-

m aßnahm envorschläge 

2x Tem po 30 Rheinlandstraße 

1x N achts Tem po 30 B10 (alt) 

1x N achts Tem po 30 

3x Tem po 30 Karlstraße 

1x Tem po 30 Bahnhofstraße 

1x Tem po 30 ab Beginn Kreuzung Karlstraße/ B10 Rtg. U lm  

2x Tem po 30 

1x Tem po 30 Längentalstraße 

1x Tem po 40 Bahnhofstraße  

1x Tem po 30 W iesensteiger Straße 

1x Tem poreduzierung für M otorräder 

5. Lärm arm e Fahrbahnbeläge 
1x lärm arm er Asphalt auf der W iesensteiger Straße 

1x lärm arm er Asphalt auf der O rtsdurchfahrt 
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Tabelle 3: Zusam m enfassung der Bürgervorschläge aus der Bürgerveranstaltung 

6. Schallschutzw ände und –w älle 
1x Schallschutzw and an der Pfingsthalde, H eidenheim er Stra-

ße und O ßm annsw eiler 

1x Schallschutzw and bei der Firm a W M F zur H ölderlinstraße 

1x Schallschutzw and B10 

1x Schallschutzw and an der W iesensteiger Straße 

 

7. Planerische und gestalterische 

M aßnahm envorschläge 

1x Fahrbahnm arkierung m it Tem po 30 auf der Karlstraße 

1x zusätzliches H inw eisschild m it „Schritttem po/7 km /h“ in 

der H irschstraße anbringen 

1x Fahrbahnm arkierung m it Tem po 30 nach jeder Kreuzung in 

der Paulinenstraße 

1x H inw eisschild „leise fahren“ für M otorräder zw . W eiler und 

O rtsausgang G eislingen 

1x gekennzeichnete Parkflächen auf der M em elstraße 

3x Parkverbot in der W iesensteiger Straße 

1x Straßenraum gestaltung zur Einhaltung der G eschw indigkeit 

1x Rückbau der Fußgängeram peln 

1x Straßenraum gestaltung O rtsdurchfahrt 

8. O rganisatorische und korrekti-

ve M aßnahm envorschläge 

2x Fahrbahnsanierung Rheinlandstraße 

1x Fahrbahnsanierung Brücke B10 O rtsausgang Kuchen 

1x Fahrbahnsanierung B10 Alt 

1x LKW -M aut bis jew eils Ausbauende B10 (neu) 

1x M aut beim  Verlassen der A8 auf B10 

1x Fahrbahnsanierung Längentalstraße 

9. Verkehrslenkungs- sow ie stra-

ßenbauliche M aßnahm envor-

schläge 

1x Verkehrsverstetigung Verkehrsfluss B10 

1x B10 N eu bis G eislingen O st fertigstellen 

1x B10 N eu Tunnelbau sofort beginnen 

1x Einbahnstraßenring um  G eislingen, der den Verkehr 

gleichm äßig verteilt 

1x U m gehung B10 nicht in G eislingen O st enden lassen, sofort 

Schildw achtunnel bauen 

10. Bepflanzung 
1x Bäum e in der Ü berkinger Straße aufforsten 

11. Sonstige M aßnahm envor-

schläge 

1x Busse w ährend der Stopps im  Busbahnhof abstellen 

1x Standheizung für Busse 

1x Einsatz von H ybridfahrzeugen im  Ö PN V 

1x Erstellung eines Verkehrskonzepts für die O rtsdurchfahrt 

12. H inw eise auf Lärm quellen 
-Stöttener Berg: angrenzendes G ew erbe-/ Industriegebiet  

-H upende Autokorsos bei EM -/ W M -Fußballspielen und H och-

zeiten 
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6 D iskussion der W irksam keit von schalltechnischen M aßnahm en 

In diesem  Kapitel w ird die W irksam keit von grundsätzlich m achbaren M aßnahm en (inklusive der 

M aßnahm en, die sich aus der Bürgerbeteiligung ergeben) diskutiert. Eine Em pfehlung erfolgt im  

N achgang in einem  w eiteren Kapitel. 

Im  Vorfeld einer Diskussion zur W irksam keit von M aßnahm en ist zu beachten, dass eines der 

H auptanliegen der EU -Lärm aktionsplanung der fachübergreifende und ganzheitliche Ansatz der 

U m setzung der Lärm aktionsplanung ist. In diesem  Sinne ist auch der dam it neu eingeleitete M a-

nagem entansatz zu verstehen. 

Die m öglichen M aßnahm en bieten nicht alle die M öglichkeit einer rechnerischen W irksam keitsana-

lyse, da einige Aussagen qualitativer N atur sind bzw . keine Berechnungsvorschrift für diese vorliegt. 

Für solche M aßnahm en kann von daher nur eine qualitative Aussage getroffen w erden. 

Für die einzelnen M aßnahm envorschläge, für die an H and von Rechenvorschriften eine Berech-

nung m öglich ist, w urden Differenzpegelpläne erstellt, die in den Anlagen (Anlage 5.1 bis 5.7) zu 

finden sind. Ebenfalls w urde die Änderung der Betroffenheiten in Diagram m en dargestellt. 

Die Betroffenheitsanalyse anhand von Diagram m en stellt ein w ichtiges Instrum ent der M aßnah-

m enanalyse dar. Denn w ährend der Vergleich zw eier Beurteilungspegelpläne, die sich stets auf 

eine bestim m te H öhe (hier: 4 m  über G elände) beziehen, nur die Im m issionsorte auf dieser H öhe 

berücksichtigt, w erden bei einer U ntersuchung der Betroffenenzahlen alle Im m issionsorte unabhän-

gig von deren H öhe einbezogen. W eiterhin w ird die Beurteilung der W irksam keit aller lärm m in-

dernden M aßnahm en erm öglicht. So w äre die W irksam keit einer 2 m  hohen W and bei einem  Ver-

gleich von Rastern, die in 4 m  H öhe berechnet w urden, nicht korrekt zu untersuchen. 

An dieser Stelle sei angem erkt, dass gerade die Lärm aktionsplanung als m odernes Instrum ent der 

Lärm bekäm pfung der über Jahrzehnte durch viele Lärm quellen entstandenen Lärm kulisse durch 

eine additive Lärm reduzierung der einzelnen Q uellen begegnet. Som it kann durch die Reduzie-

rung von drei verschiedenen Lärm quellen um  je 1 dB(A) bereits eine m erkliche Reduzierung der 

G esam tlärm situation von bis zu 3 dB(A) erzielt w erden. Eine Ablehnung der einzelnen M aßnah-

m en m it je 1 dB(A) W irksam keit aufgrund der geringen Entlastung entspräche nicht dem  Stand 

der Technik. 

 

N achfolgend w erden unabhängig und unparteilich grundsätzlich sinnvolle M aßnahm en auf ihre 

schalltechnische W irksam keit überprüft. Es ist zu beachten, dass diese M aßnahm en sich nicht alle 

gleichzeitig verw irklichen lassen. W eiterhin sind m anche dieser M aßnahm en voneinander abhän-

gig. Aus heutiger Sicht erscheinen einzelne dieser M aßnahm en unrealistisch oder (noch) nicht um -

setzbar. W enn w ir aber bedenken, dass innerhalb der letzten 5 Jahre bis dahin als unm öglich gel-

tende Tem po-30-Reduzierungen bundesw eit um gesetzt w erden konnten, erscheinen die dargestell-

ten M aßnahm en im  Rahm en des kontinuierlichen Prozesses der Lärm aktionsplanung bereits m ittel-

fristig sinnvoll um setzbar. U nter Beachtung dieser Ü berlegungen w erden zunächst alle diese M aß-

nahm en dargestellt. G utachterlich em pfohlen w erden in Kapitel 7.1jedoch nur die M aßnahm en, die 

aus unserer Sicht in dieser Stufe um gesetzt w erden sollten. Diese Em pfehlungen sind vorbehaltlich 

der Finanzierbarkeit, der Zustim m ung des Stadt- bzw . G em einderats und der G enehm igungsfähig-
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keit durch die Träger öffentlicher Belange. Der Stadtratsbeschluss kann Kapitel 7.2entnom m en w er-

den. Die Entscheidung der Träger öffentlicher Belange (TöB) kann Kapitel 7.3entnom m en w erden. 

Viele der heute diskutierten aber nicht vorgeschlagenen M aßnahm en können in den nächsten Stu-

fen der LAP aufgenom m en, diskutiert und m ittel- bis langfristig um gesetzt w erden. 

6.1 W irkungsanalyse der berechneten M aßnahm en 

N achfolgend w ird das schalltechnische W irkungspotential der rechnerisch untersuchten M aßnah-

m en in Tabelle 4 zusam m engefasst dargestellt. Für eine bessere Ü bersicht beschränken w ir uns in 

diesem  Kapitel lediglich auf die Auslösew erte L
night
. Die genaue W irksam keit der rechnerisch unter-

suchten M aßnahm en können Anlage 6 entnom m en w erden. 

6.1.1 Besonders überwachtes G leis, BüG  

Anlage 1.3 zeigt den Bereich, in dem  die M aßnahm e um gesetzt w erden sollte. Das Lärm m inde-

rungspotential dieser M aßnahm e liegt zw ischen 2 und 3 dB(A). 

6.1.2 G eschwindigkeitsreduzierung Tem po 30 und G eschwindigkeitstrichter 

Bezüglich der W irksam keit von G eschw indigkeitsreduzierungsm aßnahm en ist anzum erken, dass 

anhand der bisherigen Rechenvorschriften, die überw iegend den W issensstand der 70er und 80er 

Jahre w iderspiegeln, sich eine Lärm m inderung von 2-3 dB(A) ergibt. N euste Forschungsergebnisse 

(siehe Zeitschrift für Lärm bekäm pfung Bd. 11 N r. 2 von M ärz 2016 „Potenzial von Tem poredukti-

onen innerorts als Lärm schutzm aßnahm e“ [C. Am m ann, K. H eutschi und S. Rüttener]) zeigen, dass 

m it deutlich höheren W irksam keiten von 4-5 dB(A) zu rechnen ist.[33] 

Reduzierung der zulässigen H öchstgeschw indigkeit auf der B10 Stuttgarter Straße, B10 Eber-

hardstraße, B10 G artenstraße, B10 Schillerstraße, W erkstraße, B466 Ü berkinger Straße, W iesen-

steiger Straße, L1230 Türkheim er Straße, Springstraße, Rheinlandstraße, Eybacher Straße, Längen-

talstraße, H eidenheim er Straße und von Degenfeld-Straße L1221 auf Tem po 30. Das Lärm m inde-

rungspotential dieser M aßnahm e liegt m indestens zw ischen 2 und 3 dB(A). 

6.1.3 Lärm schutzwand Erhöhung 

Erhöhung der bestehenden Lärm schutzw and an der Schienenstrecke 4700 um  0,5 m , w ie in Anla-

ge 1.5 dargestellt. Das Lärm m inderungspotential dieser M aßnahm e liegt bei etw a 1und 2 dB(A). 

6.1.4 Lärm schutzwand Erweiterung 

Erw eiterung des bestehenden Lärm schutzes im  Bereich O echslinstraße, Paul-Kauzm ann-Straße und 

Dam m straße m it einer Lärm schutzw and m it einer H öhe von 2 m  gem äß Anlage 1.6. Das Lärm m in-

derungspotential dieser M aßnahm e liegt bei etw a 3und 5 dB(A). 
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6.1.5 G eschwindigkeitsreduzierung Tem po 30/ Tem po 40 und G eschwindigkeitstrichter 

Reduzierung der zulässigen H öchstgeschw indigkeit auf der B10 Stuttgarter Straße, B10 Eber-

hardstraße, B10 G artenstraße und B10 Schillerstraße auf Tem po 40; W erkstraße, B466 Ü berkin-

ger Straße, W iesensteiger Straße, L1230 Türkheim er Straße, Springstraße, Rheinlandstraße, Eyba-

cher Straße, Längentalstraße, H eidenheim er Straße und von Degenfeld-Straße L1221 auf Tem po 

30. Das Lärm m inderungspotential dieser M aßnahm e liegt zw ischen 2 und 3 dB(A). 

6.1.6 Verkehrsm engenreduzierung um  30%  

Reduzierung des durchschnittlichen täglichen Verkehrs um  30% . Das Lärm m inderungspotential die-

ser M aßnahm e liegt bei etw a 1 und 2 dB(A). 

6.1.7 M aßnahm enkom bination G eschwindigkeitsreduzierung Tem po 30, G eschwindigkeitstrich-

ter und BüG  

Reduzierung der zulässigen H öchstgeschw indigkeit auf der B10 Stuttgarter Straße, B10 Eber-

hardstraße, B10 G artenstraße, B10 Schillerstraße, W erkstraße, B466 Ü berkinger Straße, W iesen-

steiger Straße, L1230 Türkheim er Straße, Springstraße, Rheinlandstraße, Eybacher Straße, Längen-

talstraße, H eidenheim er Straße, von Degenfeld-Straße L1221 auf Tem po 30 und besonders über-

w achtes G leis. Das Lärm m inderungspotential dieser M aßnahm e liegt bei etw a 2 und 3 dB(A). 

Tabelle 4: W irkungspotential der rechnerisch untersuchten M aßnahm en 

M aßnahm e W irksam keit, Anzahl 

entlasteter Anw ohner 

L
night
 

Kosten-

intensität 

hoch, 

m ittel, 

niedrig 

Anlagen-

num m ern 

60 dB (A) 55 dB (A) 

6.1.1 Besonders überw achtes G leis, BüG  354 1409 niedrig -

m ittel 

1.3; 3.7; 

5.1; 6.4 

6.1.2 G eschw indigkeitsreduzierung Tem po 30 

und G eschw indigkeitstrichter 

580 501 niedrig 1.4; 3.8; 

5.2; 6.5 

6.1.3 Lärm schutzw and Erhöhung 46 129 m ittel 1.5; 3.9; 

5.3; 6.6 

6.1.4 Lärm schutzw and Erw eiterung 73 142 m ittel - 

hoch 

1.6; 3.10; 

5.4; 6.7 
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6.1.5 G eschw indigkeitsreduzierung Tem po 30/ 

Tem po 40 und G eschw indigkeitstrichter 

378 354 niedrig 1.7; 3.11; 

5.5; 6.8 

6.1.6 Verkehrsm engenreduzierung um  30%  140 111 niedrig - 

m ittel 

1.8; 3.12; 

5.6; 6.9 

6.1.7 M aßnahm enkom bination G eschw indig-

keitsreduzierung Tem po 30, G eschw indig-

keitstrichter und BüG  

930 1940 niedrig - 

m ittel 

1.9; 3.13; 

5.7; 6.10 

 

W ie aus Tabelle 4 hervorgeht, ist die M aßnahm e G eschw indigkeitsreduzierung Tem po 30 und 

G eschw indigkeitstrichter und die M aßnahm e BüG  schalltechnisch w irksam . Die M aßnahm en Lärm -

schutzw and-Erhöhung, Lärm schutzw and-Erw eiterung und Verkehrsm engenreduzierung um  30%  sind 

schalltechnisch nur bedingt w irksam . 

6.2 Vorstellung der grundsätzlich m öglichen M aßnahm en 

N achfolgend stellen w ir w eitere grundsätzlich m ögliche M aßnahm en vor. Diese lassen sich nicht 

alle gleichzeitig verw irklichen, können aber langfristig für eine akustisch optim ierte Stadtgestaltung 

sinnvoll sein. 

6.2.1 Reduzierung der zulässigen H öchstgeschwindigkeit außerhalb der geschlossenen O rtschaft   

G eschw indigkeitsüberschreitungen rufen in der Bürgerschaft nicht selten die Forderung nach m ehr 

Kontrollen hervor. 

Viele G eschw indigkeitsüberschreitungen resultieren aus den örtlichen G egebenheiten. W ie an an-

derer Stelle schon beschrieben, hat die G estaltung des Straßenraum es einen großen Einfluss auf die 

Einhaltung der zulässigen H öchstgeschw indigkeit.  

Einen ebenfalls großen Einfluss auf die Einhaltung der zulässigen H öchstgeschw indigkeit hat die 

Struktur und Abfolge der G eschw indigkeiten im  Straßennetz. 

W enn beispielsw eise innerhalb einer geschlossenen O rtschaft Tem po 30 gilt und außerhalb Tem po 

100 bzw .  70 km /h festgelegt ist, kann davon ausgegangen w erden, dass die zulässige H öchstge-

schw indigkeit innerhalb der O rtschaft erst nach einigen hundert M etern erreicht w ird. Ähnliches gilt 

bei einer Tem po-50-Regelung innerhalb der O rtschaft und Tem po 100 außerhalb. Auch hier  Eine 

abrupte G eschw indigkeitsreduzierung ist hier kaum  zu erw arten; und w enn, dann m it erhöhten 

G eräuschem issionen aufgrund von Brem s- und Beschleunigungsvorgängen. 

Daher w ird grundsätzlich außerhalb von O rtschaften eine Abstufung der zulässigen H öchstge-

schw indigkeit (ein G eschw indigkeitstrichter) em pfohlen.  
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 Reduzierung der zulässigen H öchstgeschw indigkeit außerhalb der O rtschaften auf 50 

km /h bis zu einem  Abstand von ca. 500 m  zum  O rtseingangsschild, falls innerhalb der 

O rtschaft Tem po 30 besteht oder geplant ist, dam it innerhalb der O rtschaft die erw ünschte 

G eschw indigkeit eingehalten w ird. 

 Reduzierung der zulässigen H öchstgeschw indigkeit außerhalb der O rtschaften auf 70 

km /h bis zu einem  Abstand von ca. 500 m  zum  O rtseingangsschild, falls innerhalb der 

O rtschaft Tem po 50 besteht oder geplant ist, dam it innerhalb der O rtschaft die erw ünschte 

G eschw indigkeit eingehalten w ird. 

6.2.2 N ächtliche Reduzierung der zulässigen H öchstgeschwindigkeit 

G rundsätzlich sind G eschw indigkeitsregelungen zu treffen, die den ganzen Tag gelten. Solche 

Regelungen verhindern Ü berschreitungen aus Versehen bzw . N achlässigkeit oder G ew ohnheit. 

Lässt sich aus verkehrstechnischen G ründen, z.B. aufgrund des Verkehrsflusses oder der Verkehrs-

m enge, tagsüber eine G eschw indigkeitsreduzierung nicht um setzen, ist zum indest eine nächtliche 

Reduzierung anzustreben, um  w ährend des m aßgeblichen Zeitraum es „N acht“ eine Lärm reduzie-

rung und dam it eine Erhöhung der Schlafqualität zu erzielen. 

6.2.3 Tem po-30-Stadt 

G eschw indigkeitsreduzierung ist die effektivste M ethode, um  günstig und zeitnah den Lärm  zu re-

duzieren. N och spaltet diese M aßnahm e die öffentliche M einung. W ährend die unm ittelbar Be-

troffenen diese M aßnahm e allerorts fordern und befürw orten, sind die m otorisierten N utzer der 

betroffenen Verkehrsw ege häufig der M einung, dass sie durch solche M aßnahm en einen Zeitverlust 

zu verzeichnen hätten. O bgleich dieser Effekt in der Realität entw eder überhaupt nicht gegeben ist, 

da Am pelanlagen und andere innerörtliche Verkehrsbehinderungen eine höhere Durchschnittsge-

schw indigkeit nicht zulassen oder sich die Zeitverluste auf einen sehr geringen U m fang,  von unter 

einer M inute belaufen, befürw orten viele Kraftfahrer die Einführung von Tem po 30 oft nicht. 

Dabei kann m it H ilfe dieser M aßnahm e auch die Verkehrssicherheit verbessert w erden und nicht 

selten auch die Luftqualität. Eine flächendeckende Tem po-30-Regelung m acht die Stadt für Radfah-

rer attraktiver und erleichtert m anchem  Kraftfahrer den U m stieg auf dieses um w eltfreundliche Ver-

kehrsm ittel. 

Aus gutachterlicher Sicht berücksichtigen Lärm m inderungsm aßnahm en stets die Belange der be-

troffenen Anw ohner. Inw iew eit die funktionellen Randbedingungen einer Straße durch eine M aß-

nahm e tangiert bzw . beschränkt w erden, m uss fachplanerisch beurteilt und unter Berücksichtigung 

des Prinzips der Verhältnism äßigkeit bew ertet w erden. 

U nter Berücksichtigung dieser Aspekte sind in den letzten Jahren bundesw eit im m er m ehr bislang 

abgelehnte Tem po-Reduzierungen in O rtsdurchfahrten oder auch an anderen H auptverkehrsachsen 

durchgeführt w orden.  
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Bei Betrachtung der Verkehrsw ege aller Kom m unen ist festzustellen, dass die m eisten innerörtlichen 

Straßen bereits Tem po-30-Regelungen haben. N ur auf w enigen Straßen ist noch Tem po 50 gestat-

tet.  Diese Realität ist ins Bew usstsein vieler Autofahrer noch nicht eingedrungen, da die offizielle 

G eschw indigkeitsbeschränkung innerhalb von geschlossenen O rtschaften Tem po 50 beträgt. Es 

besteht die Befürchtung, dass bei Reduzierung der G eschw indigkeit auf Tem po 30 neben Zeitver-

lusten auch Schleichverkehr in W ohngebiete entstehen könnte, die aber real unbegründet ist. Denn 

diese Straßen sind in der Regel bereits - w ie auch in W ernau - auf Tem po 30 gedrosselt. 

In der Tem po-30-Stadt gilt diese G eschw indigkeit als Regelgeschw indigkeit. Alle davon abw ei-

chenden Regelungen m üssen ausgeschildert w erden. Der Autofahrer w ird direkt am  O rtseingangs-

schild darauf hingew iesen. Es darf nur dort schneller gefahren w erden, w o die Beschilderung eine 

höhere G eschw indigkeit zulässt. 

In diesem  Sinne stellt die Tem po-30-Stadt eine gar nicht so am bitionierte M aßnahm e dar, w ie es 

zunächst erscheint. Denn die m eisten Straßen sind bereits auf Tem po 30 reduziert und höhere G e-

schw indigkeiten sind in der Realität verkehrstechnisch oft nicht m öglich. Jedoch bew irkt diese M aß-

nahm e, dass Ü berschreitungen der G eschw indigkeit aus N achlässigkeit oder G ew ohnheit in gerin-

gerem  Ausm aß vorkom m en. 

Aus schalltechnischer Sicht ist die Tem po-30-Stadt besonders em pfehlensw ert. 

6.2.4 Schallschutzwände und –wälle 

Schallschutzw ände und W älle sind M aßnahm en, die innerstädtisch schw er um setzbar sind. Sie 

w erden oft aus technischen G ründen (z.B. Zuw egungen zu G rundstücken, Leitungen und Kanälen), 

aber auch aus städtebaulichen G ründen abgelehnt, da sie einen großen Einschnitt in die visuellen 

Beziehungen sow ie die ästhetische W ahrnehm ung der Stadt bedeuten. 

W eiterhin sind solche M aßnahm en nur dann w irksam , w enn sie durchgängig (lückenlos) und oft 

bauw erkshoch ausgeführt w erden. 

In Bereichen, in denen Einw ohner aus Sichtschutzgründen über längere Abschnitte bereits 2-3 m  

hohe eigene Abschirm ungen angebracht haben, kann eine Professionalisierung dieser Einrichtun-

gen erfolgen. Dadurch können zw ar nur die G ärten und Erdgeschosse geschützt w erden, aber 

auch diese Bereiche sind schützensw erte Zonen. 

Bei der G estaltung solcher W ände ist auf eine städtebaulich annehm bare G estaltung zu achten. 

Dam it Lärm schutzw ände w irksam  sein können, sind diese m indestens über m ehrere G rundstücke 

durchgängig zu errichten.  

Die Zustim m ung der Anw ohner zu Lärm schutzw änden sow ie zu G estaltung und U m fang der W än-

de sollte über ein Bürgerbeteiligungsverfahren m it fachlicher Begleitung der betroffenen Anw ohner 

(O rtsteil oder betroffener Straßenzug) eingeholt bzw . abgestim m t w erden. 
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6.2.5 Verkehrsberuhigung durch Straßenraum um gestaltung  

Einen w esentlichen Einfluss auf das Fahrverhalten (G eschw indigkeitsniveau, H om ogenität des Ver-

kehrsflusses) der Kraftfahrer kann m an durch eine gezielte G estaltung des Straßenraum es nehm en. 

Eine der w ichtigsten Einflussgrößen der G eschw indigkeitsw ahl ist die optische Breite der Straße und 

deren U m gebung. Durch eine ansprechende Straßenraum gestaltung kann m an die negativen Aus-

w irkungen hoher Verkehrsstärken bis zu einem  gew issen G rad kom pensieren.  

Als G estaltungs- und Kom pensationsm aßnahm en kom m en die Verbreiterung von G ehw egen, die 

Anlage von Radw egen, die Begrünung des Straßenraum s und u.a. die Verbesserung der Ü ber-

querbarkeit der Straße, insbesondere durch die Anlage von Fahrbahnteilern (M ittelinseln) in Be-

tracht. 

Positive W irkungen  können sow ohl m it punktuellen Fahrbahnverengungen, als auch durch einen 

Fahrgassenversatz erreicht w erden. Das G estaltungsrepertoire lässt sich durch M öblierungselem en-

te und eine geeignete M aterialausw ahl im  Straßenrandbereich ergänzen. Eine w ichtige Rolle spielt 

nicht zuletzt die Bepflanzung bzw . Begrünung der Straße m it Bäum en, Sträuchern und H ecken. Die  

Bepflanzung sollte in H inblick auf die optische Abschirm ung sow ie Soundscaping-Effekte
2 

und die 

dadurch hervorgerufene psychologische W irkung nicht unterschätzt w erden. 

Durch verkehrsberuhigende M aßnahm en können innerorts Entlastungen zw ischen 1 und 2 dB(A) 

erreicht w erden. 

Entsprechende M aßnahm en finden sich auch bereits an verschiedenen Stellen der Stadt w ieder.  

6.2.6 Verkehrsinsel am  O rtseingang 

Die folgende Abbildung zeigt ein Beispiel für eine Verkehrsinsel im  O rtseingangsbereich. Diese 

M aßnahm e w urde m it einer Verschw enkung der Fahrbahn sow ie einer Begrünung kom biniert.  

 

                                                      

 

2

 Soundscaping: Durch Ü berlagerung von G eräuschen, die als Lärm  em pfunden w erden, durch positiv em p-

fundene G eräusche w ie W asserplätschern oder auch Vogelgezw itscher, kann die Lästigkeit der Lärm quelle 

z.T. verringert w erden. 

 



M öhler + Partner Ingenieure AG  Bericht 070-4594-01 Seite 43 von 63 

 

 

 

 

Abbildung13: Beispiel für Verkehrsinsel m it Fahrbahnverschw enkung 

 

6.2.7 Verengung der Fahrbahn 

Fahrbahnverengungen sind feste Bestandteile einer m odernen Straßenraum gestaltung. N eben der 

zuvor beschriebenen Lärm reduzierung durch eine Verlangsam ung des Verkehrs erhöhen sie die 

Verkehrssicherheit, verringern den Versiegelungsgrad des Bodens und bieten die M öglichkeit von 

m ehr städtischem  G rün. Sie w erden nicht selten als Ü berquerungshilfen gestaltet und auch verw en-

det. 
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Abbildung 13: Beispiel einer Verengung einer Fahrbahn 

 

6.2.8 Einsatz von Kreisverkehren  

M it Kreisverkehrsplätzen können G eschw indigkeiten im  Ü bergangsbereich zw ischen freier Strecke 

und dem  innerörtlichen Straßennetz reduziert w erden. Als N ebeneffekt w ird die Verkehrssicherheit 

erhöht und das O rtsbild aufgew ertet. Durch den Einsatz von Kreisverkehren anstelle signalisierter 

Knotenpunkte lassen sich unnötige „Stop-and-gos“ verhindern, die gem äß RLS-90 [11] an Kreuzun-

gen m it einem  Zuschlag in H öhe von bis zu 3 dB(A) berücksichtigt w erden. 

 

Die nachfolgenden Abbildungen zeigen einige Beispiele für Kreisverkehre. Kreisverkehre w erden 

entsprechend der Verkehrssituation und den räum lichen Bedingungen in sehr vielen unterschiedli-

chen Form en und Ausführungen um gesetzt. 
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Abbildung 14: Beispiele für Kreisverkehre [23], (oberes Bild), [24] (beide unteren Bilder) 

 

6.2.9 Errichtung von Shared-Space-Zonen 

In den letzten Jahren w erden zunehm end sogenannte Shared-Space-Zonen Realität. Sie erlauben 

ein gleichberechtigtes M iteinander aller Verkehrsteilnehm er, das auf gegenseitiger Rücksichtnahm e 

beruht und ein stadtverträgliches Tem po und eine individuelle G estaltung erm öglicht. 

Shared-Space-Zonen eignen sich für M isch- und Kerngebiete m it geschäftlicher N utzung und einem  

relativ hohen Fußgänger- und Radverkehrsaufkom m en. Der Kraftfahrzeugverkehr soll sich in dem  

betreffenden Straßenabschnitt als G ast fühlen und die N otw endigkeit einer niedrigen G eschw in-

digkeit erkennen können. 

Ähnlich w ie bei der Diskussion um  Kreisverkehre, die über viele Jahrzehnte stets abgelehnt w urden, 

heute aber in den vielfältigsten Form en genutzt w erden, zeigt es sich, dass auch solche niedrig-

regulierte M aßnahm en sehr hilfreich sein können. Diese M aßnahm e ist jedoch verkehrlich und städ-

tebaulich gut zu durchdenken und zu konzipieren.  

Shared-Space-Zonen entsprechen aus schalltechnischer Sicht einer Verkehrsberuhigung und können 

2-4 dB(A) Lärm reduzierung m it sich bringen. 

N achfolgend einige Beispiele: 
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Abbildung 15: Beispiele für Shared-Space [28]  
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6.2.10 O rganisatorische M aßnahm en 

6.2.10.1 Förderung Ö PN V und nicht-m otorisierter Individualverkehr 

Die Bedeutung des nicht-m otorisierten Individualverkehrs beinhaltet m ehrere Aspekte, die in den 

letzten Jahrzehnten durch das stärker gew ordene U m w elt- und G esundheitsbew usstsein der Bevöl-

kerung in den Vordergrund gerückt sind. Dabei w ird längst das Fahrrad nicht nur als eine gute 

M öglichkeit zur M inderung des innerörtlichen Verkehrs (z.B. kleinere Einkaufsfahrten, Besuche und 

sonstige Besorgungen) angesehen, sondern beispielsw eise auch als gesundheitsförderndes und 

um w eltbew usstes Verkehrsm ittel.  

Der nicht-m otorisierte Individualverkehr kann durch den Aufbau eines durchgehenden Fahrrad-

w egenetzes gefördert w erden.  

 

A bbildung 16: Farbige Fahrbahnm arkierungen zur A bgrenzung von Radw egen 

 

Durch farbige Fahrbahnm arkierungen oder durch bauliche Einrichtung von getrennten Radw egen 

könnte ein durchgehendes Radw egenetz aufgebaut w erden, das die N utzung des Fahrrades als 

Verkehrsm ittel innerhalb der Stadt noch attraktiver gestaltet. G etrennte oder eigens ausgew iesene 

Radw ege erhöhen zudem  die Sicherheit für Kinder auf dem  Schulw eg.  

Das Stadtgebiet G eislingen verfügt über einen Bahnhof an der Bahnstrecke Stuttgart–U lm . Der 

Bahnhof G eislingen (Steige) w ird stündlich von Regionalzügen nach Stuttgart, Plochingen und U lm  

bedient; und im  Zw eistundentakt von Interregio-Express-Zügen und sow ie von einzelnen Intercity-

Zügen. Zudem  verfügt G eislingen noch über eine Station G eislingen W est, die ebenfalls von Regi-

onalzügen bedient w ird. 

Zw ölf Buslinien erschließen vom  Bahnhof ausgehend w eite Teile G eislingens sow ie N achbarstädte 

und G em einden. Die folgende Abbildung zeigt die Routen dieser Buslinien. [25] 
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Abbildung 17: Stadtlinienplan G eislingen [26] 
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Abbildung 18: Filsland N etzplan [26] 

 

Bürgerbus-M odelle, City-Shuttles oder auch Ruftaxen stellen Ö PN V-Angebote dar, die sich auf die 

örtliche Lage anpassen lassen. Durch den w eiteren Ausbau des bestehenden Bürgerbusses kann 

der innerörtliche Verkehr verringert w erden. 
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6.2.10.2 Einsatz von elektronischen G eschw indigkeitsanzeigen: 

M it H ilfe von elektronischen G eschw indigkeitsanzeigen kann dem  Autofahrer die zulässige H öchst-

geschw indigkeit ins G edächtnis gerufen w erden. Da eine konkrete Darstellung der G eschw indigkeit 

zu negativen N ebeneffekten führen kann, sind sym bolische H inw eise, w ie in der nachfolgenden 

Abbildung dargestellt, sinnvoller. 

 

 

Abbildung 19: Beispiel einer elektronischen G eschw indigkeitsanzeige [27] 

 

6.2.10.3 Förderung von Car-Sharing 

Der innerörtliche Verkehr kann durch die kom m unale Förderung von Car-Sharing entlastet w erden. 

Die Förderung kann sow ohl finanzieller N atur sein, als auch in der Bereitstellung von Parkplätzen 

im  G em eindegebiet bestehen. 
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6.2.11 Städteplanerische M aßnahm en 

Langfristig lassen sich insbesondere durch städteplanerische M aßnahm en, w ie z.B. durch die früh-

zeitige Berücksichtigung der Lärm im m issionen bei der Ausw eisung von schutzbedürftigen G ebieten, 

Erfolge bei der Lärm aktionsplanung erzielen. Dabei können zu der Lärm belastung der betroffenen 

G ebiete auch die W ertverluste für Im m obilien bei überm äßiger Lärm belastung als Entscheidungs-

grundlage dienen. Dem nach kann – nach Literaturangaben – m it einem  W ertverlust von ca. 1 %  

pro dB(A) ab L
night
 = 55 dB(A) gerechnet w erden [21], [22]. 

6.2.12 Stadtentwicklungskonzept 

Die verschiedenen fachlichen Planungsrichtungen, die in einer Stadt einen Beitrag zur Them atik 

Lärm  leisten, lassen sich am  besten im  Rahm en eines Stadtentw icklungskonzeptes fachlich sinnvoll 

zusam m enführen.  

Der M anagem entansatz der EU -U m gebungslärm richtlinie fordert die Einbindung aller lärm relevan-

ten Aspekte in die Lärm aktionsplanung. Alle Akteure der Stadtverw altungen sollen frühzeitig einge-

bunden w erden und ihre Fachplanungen in die Lärm aktionsplanung  einfließen. Durch die Lärm kar-

tierungen sollen die Fachplaner (Stadtplanung, Landschaftsplanung, Verkehrsplanung, etc.) für die 

Lärm ausw irkungen und Lärm problem e in ihrem  Zuständigkeitsgebiet sensibilisiert w erden und H and-

lungskonzepte und konkrete M aßnahm en zur Erreichung des gem einsam en Ziels entw ickeln. Da es 

keine genauen Vorgaben zu den Abläufen gibt, w urde die Einbindung der Lärm aktionsplanung in 

ein Stadtentw icklungskonzept ebenso w ie das Them a „Ruhige G ebiete“ m eist gar nicht oder unzu-

reichend berücksichtigt. 

Der fünfjährige Zyklus der Lärm aktionsplanung bietet für die eingebundenen Fachbereiche den 

Vorteil, dass auch die nicht direkt lärm relevanten Bereiche und Planungen auf diese W eise ein M o-

nitoring erfahren. 

6.2.13 Anpassung der Fahrbahnbeläge 

6.2.13.1 Verbesserung des Fahrbahnbelags 

In einigen Bereichen zeigen die bestehenden Fahrbahnbeläge starke U nebenheiten durch Alterung, 

Baum aßnahm en, aber auch durch nicht m ehr planeben liegende G ullideckel etc. Eine Verbesse-

rung kann kleinräum ig für eine akustische Verbesserung sorgen. Solche U nebenheiten können für 

eine akustische Lästigkeit im  N ahbereich sorgen, die rechnerisch schw er zu erfassen ist. Die Beseiti-

gung solcher Schäden und U nebenheiten kann abhängig von der Intensität und Ausbreitung eine 

schalltechnische Lärm reduzierung von 1-5 dB(A) bew irken. 

6.2.13.2 Beseitigung von Aufpflasterungen 

Aufpflasterungen können den M ittelungspegel um  bis zu 6 dB(A) erhöhen. Dabei ist der G rad der 

Erhöhung vom  Abstand und Struktur der Pflasterung abhängig. 
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Aus schalltechnischer Sicht sind solche Aufpflasterungen zu prüfen. N ach einer Abw ägung der 

Belange der betroffenen Anw ohner gegenüber Verkehrssicherheits- und stadtgestalterischen Aspek-

te sind sie gegebenenfalls zu beseitigen. Die Lärm reduzierung kann bis zu 6 dB(A) betragen.  

6.2.13.3 Einsatz von lärm arm en Asphalten 

Lärm arm e Asphalte können abhängig von der zulässigen H öchstgeschw indigkeit und dem  Lkw -

Anteil z.T. m ehr als 5 dB(A) Lärm m inderung bew irken. Jedoch ist zu beachten, dass es sich bei sol-

chen Fahrbahnen um  kom plexe Bauw erke handelt, deren W irksam keit stark von Randbedingungen 

und Bauw eise abhängig ist.  

N achträgliche Arbeiten w ie Kanalarbeiten können die W irksam keit dieser Fahrbahnen stark beein-

trächtigen. 

Ebenfalls ist zu beachten, dass die W irksam keit solcher Fahrbahnen m it der Zeit abnim m t. Langfris-

tige U ntersuchungen zu dieser Them atik gibt es noch nicht, jedoch zeigen die bisherigen U ntersu-

chungen, dass die W irksam keit in der Regel nach vier bis sieben Jahren stark zurückgeht. 

Ein w eiterer Aspekt solcher Fahrbahnen liegt in der Abhängigkeit des Straßenverkehrslärm s von der 

G eschw indigkeit. Es gibt zw ar einige lärm arm e Fahrbahnbeläge, die unter 60 km /h eine Lärm re-

duzierung bew irken, jedoch entfalten solche Fahrbahnbeläge generell bei höheren G eschw indig-

keiten bessere W irksam keit. Im  Angesicht der hohen H erstellungskosten sollte deren Einsatz daher 

gut durchdacht sein. 

Im  Stadtgebiet G eislingen an der Steige konnten w ir unter Berücksichtigung der schalltechnischen 

Situation und den örtlichen G egebenheiten keine Strecken ausm achen, die für solche Fahrbahnbe-

läge in Frage kom m en w ürden. 

6.2.14 Passiver Schallschutz: Schallschutzfenster 

W ie bereits die Bezeichnung EU -U m gebungslärm richtlinie andeutet, geht es der EU -Direktive um  

eine großflächige Entlärm ung von G em einden und Städten. Deshalb soll auch die Lärm reduzierung 

vor dem  Fenster betrachtet w erden. Denn Terrassen, Balkone und G ärten w ie auch sogenannte 

„Ruhige G ebiete“ sind ebenso schützensw erte Bereiche. 

Die Zielsetzung der Lärm aktionsplanung ist nicht, dass sich Bürger zum  Schutz vor Außenlärm  hinter 

verschlossene Türen und Fenster zurückziehen m üssen. Kom m unale Schallschutzprogram m e kom -

m en daher erst dann in Frage, w enn an Lärm brennpunkten keine der anderen M aßnahm enarten 

um gesetzt w erden können. 
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7 U m setzung der M aßnahm enplanung 

N achfolgend w erden im  Kapitel 7.1 nur die M aßnahm en gutachterlich em pfohlen, die aus unserer 

Sicht in dieser Stufe um gesetzt w erden sollten. Diese Em pfehlungen sind vorbehaltlich der Finan-

zierbarkeit, der Zustim m ung des Stadt- bzw . G em einderats und der G enehm igungsfähigkeit durch 

die Träger öffentlicher Belange. Der Stadtratsbeschluss kann Kapitel 7.2 entnom m en w erden. Die 

Entscheidung der Träger öffentlicher Belange (TÖ B) ist in Kapitel 7.3 ersichtlich. 

7.1 M aßnahm enem pfehlung des Ingenieurbüros M öhler + Partner Ingenieure AG  

Im  Kapitel M aßnahm enplanung w urde auf die W irksam keit verschiedener M aßnahm en eingegan-

gen.  

Folgende M aßnahm enem pfehlung w ird ausgesprochen: 

 

 Reduzierung der zulässigen H öchstgeschw indigkeit auf der B10 Stuttgarter Straße, B10 

Eberhardstraße, B10 G artenstraße, B10 Schillerstraße, W erkstraße, B466 Ü berkinger 

Straße, W iesensteiger Straße, L1230 Türkheim er Straße, Springstraße, Rheinlandstraße, 

Eybacher Straße, Längentalstraße, H eidenheim er Straße und von Degenfeld-Straße L1221 

auf Tem po 30. 

 Reduzierung der zulässigen H öchstgeschw indigkeit außerhalb der O rtschaft auf 50 km /h 

bis zu einem  Abstand von ca. 500 m  zum  O rtseingangsschild, falls innerhalb der O rtschaft 

Tem po 30 besteht oder geplant ist, dam it innerhalb der O rtschaft die erw ünschte G e-

schw indigkeit eingehalten w ird (G eschw indigkeitstrichter). 

 Reduzierung der zulässigen H öchstgeschw indigkeit außerhalb der O rtschaft auf 70 km /h 

bis zu einem  Abstand von ca. 500 m  zum  O rtseingangsschild, falls innerhalb der O rtschaft 

Tem po 50 besteht oder geplant ist, dam it innerhalb der O rtschaft die erw ünschte G e-

schw indigkeit eingehalten w ird (G eschw indigkeitstrichter). 

 Besonders überw achtes G leis (BüG ) gem äß Anlage 1.3. 

 Sollte die em pfohlene M aßnahm e „besonders überw achtes G leis“ nicht um setzbar sein, 

dann sollte eine Erw eiterung des bestehenden Lärm schutzes an der Schienenstrecke 4700 

im  Bereich O echslinstraße, Paul-Kauzm ann-Straße und Dam m straße (siehe Anlage 1.6) m it 

einer Lärm schutzw and m it der H öhe 2 m  vorgenom m en w erden. 

 

7.2 Beschluss des Lärm aktionsplans durch den G em einderat 

Der G em einderat der Stadt G eislingen diskutierte in m ehreren Sitzungen die em pfohlenen Schall-

schutzm aßnahm en und beschloss am  01.02.2017 die nachfolgenden Schallschutzm aßnahm en als 

Lärm aktionsplan. 
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a) Einstufung der Bahnlinie im  Bereich G eislingen als „besonders überw achtes G leis (BüG )“ oder 

eine gleichw ertige M aßnahm e  

b) Reduzierung der zulässigen H öchstgeschw indigkeit auf den im  beiliegenden Lageplan der Anla-

ge 1 zur G em einderatsdrucksache N r. 008/2017 rot dargestellten Straßenabschnitten auf Tem po 

30 w ährend der N achtstunden (ohne O rtsdurchfahrt Eybach).  

7.3 Beteiligung Träger öffentlicher Belange 

Die Lärm aktionsplanung ist, w ie bereits m ehrfach erw ähnt, ein kontinuierlicher Prozess, der neben 

einer intensiven Bürgerbeteiligung auch w eitere Them en w ie M anagem entansatz und u.a. eine 

G esam tlärm betrachtung berücksichtigt. Daher ist bei der Diskussion von M aßnahm enplanungen 

auf alle m öglichen M aßnahm en grundsätzlich einzugehen. Zum  Schluss der Analysen ist jedoch 

eine aus gutachterlicher Sicht sinnvolle M aßnahm enausw ahl und -em pfehlung zu treffen. Diese 

Em pfehlung ist nochm als von der jew eiligen Kom m une aus finanzieller, politischer und planeri-

scher Sicht zu bew erten und gegebenenfalls zu ergänzen bzw . zu reduzieren. 

Dieser Prozess führt in der Regel zu einer kom m unal abgestim m ten M aßnahm enplanung, die so 

auch vom  G em einderat zu beschließen ist. Dies entspricht so der EU -Direktive.  

Im  Anschluss w ird die G enehm igung der M aßnahm enplanung, sofern nicht in der Entscheidungs-

hoheit der G em einde, angestrebt. Diese Entscheidungsfindung kann selbst Jahre und w eitere Be-

gutachtungen, bzw . eigene Planfeststellungsverfahren und U m w eltprüfungsverfahren nach sich 

ziehen.  

W ird der Beschluss des Lärm aktionsplanes auf die endgültige U m setzung bzw . G enehm igung 

verlagert, so kann die Lärm aktionsplanung im  Sinne der EU -Direktive allein aus zeitlichen G ründen 

nicht verw irklicht w erden. G enau dies ist in vielen Fällen bundesw eit der Fall. U nd dies w ird von 

der EU  m oniert und im  Rahm en des laufenden Vertragsverletzungsverfahrens gegen Deutschland 

them atisiert. Die G rundursache liegt zu einem  G roßteil darin, dass der Ablauf des Lärm aktions-

planes in vielen Bundesländern in Analogie zur Bauleitplanung durchgeführt w ird. Dies w ider-

spricht dem  M anagem entansatz der Direktive. 

 

Die Stadt G eislingen an der Steige hat am  01.02.2017 die M aßnahm enem pfehlung von M öhler 

+ Partner Ingenieure AG  diskutiert und ein M aßnahm enpaket beschlossen. Für die U m setzung der 

M aßnahm en sind allerdings G enehm igungen Dritter nötig. Die jew eilig von der Stadt angeschrie-

benen Träger öffentlicher Belange haben dazu bis 19.05.2017 Stellung genom m en. 

7.3.1 Regierungspräsidium  Stuttgart 

H ier folgt die Zusam m enfassung der Stellungnahm e des Regierungspräsidium s Stuttgart zur Redu-

zierung der zulässigen H öchstgeschw indigkeit auf Tem po 30 w ährend der N achtstunden (ohne 

O rtsdurchfahrt Eybach). Es geht um  die Straßenabschnitte: 

  B 10   Stuttgarter Straße, Eberhardstraße, G artenstraße, Schillerstraße 

  B 466   Ü berkinger Straße  

  L 1230  Türkheim er Straße 
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  L 1231   W iesensteiger Straße  

  L 1121  H eidenheim er Straße, Längentalstraße, Eybacher Straße, Rheinlandstraße,  

  Springstraße  

  L 1224  W erkstraße 

Das Regierungspräsidium  äußert sich w ie folgt: 

„Straßenverkehrsrechtliche Anordnungen obliegen innerhalb des genannten Bereichs der unteren 

Straßenverkehrsbehörde. Darüber hinaus ist für verkehrsbeschränkende M aßnahm en aus Lärm -

schutzgründen vorliegend die Zustim m ung des Regierungspräsidium s erforderlich. Für die Beurtei-

lung der Lärm situation an bestehenden Straßen sind die Bestim m ungen für straßenverkehrsrechtliche 

M aßnahm en zum  Schutz der Bevölkerung vor Lärm  (Lärm schutz-Richtlinien-StV) vom  23.11.2007 

heranzuziehen. Die Erm ächtigungsgrundlage hierfür ist in § 45 Abs. 1 b N r. 5 i.V.m . § 45 Abs. 9 

StVO  begründet.“ 

Das Regierungspräsidium  fordert zur w eiteren Beurteilung der M aßnahm en die Berechnung nach 

Landesrecht (RLS-90) statt des Rechenverfahrens nach EU -Recht (VBU S). 

W eiterhin führt das Regierungspräsidium  aus: 

„Straßenverkehrsrechtliche M aßnahm en sollen nicht losgelöst von baulichen oder planerischen 

Lärm schutzm aßnahm en der Straßenbaubehörden oder der G em einden angeordnet w erden und 

kein Ersatz für technisch m ögliche und finanziell tragbare bauliche und andere M aßnahm en sein 

(z.B. Lärm schutzw ände/-w älle, Belagsm aßnahm en oder Schallschutzfenster). Insofern w äre auch 

eine zeitliche Befristung der G eschw indigkeitsbeschränkung bis zur U m setzung anderer geplanter 

M aßnahm en (z.B. lärm arm er Straßenbelag, O rtsum fahrung) denkbar, um  eine sofortige und spür-

bare Entlastung für die Anw ohner erreichen zu können." 

A nm erkung seitens M öhler + Partner: Das U m w eltbundesam t geht in seiner Veröffentlichung 

„Lärm - und Klim aschutz durch Tem po 30“, w elche die Entscheidungskom petenz der Kom m unen 

stärken soll, auf solche rechtlichen Fragestellungen ein.  

Dort heißt es: „Im  geltenden Recht m uss unterschieden w erden zw ischen Tem po-30-Anordnungen, 

die in Lärm aktionsplänen vorgesehen sind, und solchen, die ohne einen solchen Plan beantragt 

w erden. Für die Lärm m inderungsplanung sind die Lärm schutz-Richtlinien-StV nicht m aßgeblich. Sie 

richten sich an die Straßenverkehrsbehörden und sind Verw altungsvorschriften und als solche nur 

für diejenigen Behörden verbindlich, an die sie sich richten. An die Träger der Lärm m inderungspla-

nung richten sie sich nicht. Die Träger der Lärm m inderungsplanung sind vielm ehr, solange keine 

Lärm w erte für die Lärm m inderungsplanung festgesetzt sind, gehalten, aus eigener Kom petenz (für 

die Lärm m inderungsplanung) die für ihre Planung jew eils relevanten W erte zu entw ickeln.“[32])  

 „Den Richtw erten der Lärm schutz-Richtlinien-StV kom m t nach höchstrichterlicher Rechtsprechung 

eine erm essenslenkende W irkung in der W eise zu, dass das Einschreitenserm essen reduziert ist – 

auch bei hoher Verkehrsfunktion der Straße. Die Straßenverkehrsbehörde m uss also einschreiten. 

Ihr Erm essen reduziert sich tendenziell auf das Ausw ahlerm essen zw ischen m ehreren geeigneten 

M aßnahm en, sofern solche zur Verfügung stehen. Da eine Reduzierung des Einschreitenserm essens 
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jedenfalls bei gesundheitsgefährdenden Lärm belastungen aus der Schutzpflicht des Staates gegen-

über seinen Bürgerinnen und Bürgern abgeleitet w ird, die Schw elle zur G esundheitsgefährdung 

nach aktuellen Erkenntnissen der Lärm w irkungsforschung aber jedenfalls ab 65 dB(A) tags und 55 

dB(A) nachts erreicht ist, sind die Sanierungsw erte der Lärm schutz-Richtlinien-StV auch nicht m ehr 

geeignet, als Schw elle für die Reduzierung des Einschreitenserm essens zu dienen.“ [32] 

Eine zusätzliche schalltechnische Berechnung nach Landesrecht (RLS-90) ist für das G enehm igungs-

verfahren m öglich und kann als N achtrag beauftragt w erden. 

7.3.2 Landratsam t Esslingen – Straßenbauam t der Landkreise Esslingen und G öppingen 

Das Landratsam t Esslingen nim m t folgenderm aßen Stellung: 

„Die Einführung einer G eschw indigkeitsreduzierung bedarf einer verkehrsrechtlichen Anordnung 

durch die dort zuständige Straßenverkehrsbehörde, w elche dann auch die Verkehrskom m ission in 

die Entscheidung einbinden m uss.“ 

A nm erkung seitens M öhler + Partner: siehe Ausführungen zu der Stellungnahm e des Regierungs-

präsidium s Stuttgart 

7.3.3 Deutsche Bahn AG  -  DB Im m obilien (Region Südwest) 

Die deutsche Bahn positioniert sich zu der im  Lärm aktionsplan vorgeschlagenen M aßnahm e „be-

sonders überw achtes G leis (BüG ), regelm äßiges Schienenschleifen“ w ie folgt: 

„Schallschutzm aßnahm en in G eislingen außerhalb des Lärm sanierungsprogram m s – und som it 

auch das BüG  – m üssen seitens der DB N etz AG  jedoch aufgrund des erheblichen finanziellen 

Aufw andes abgelehnt w erden. Die Deutsche Bahn AG  ist auch nicht verpflichtet, M aßnahm en aus 

Lärm aktionsplänen der Kom m unen um zusetzen. (… ) 

W ir m öchten jedoch auf die sonstigen von der DB praktizierten M aßnahm en zur Instandhaltung der 

Anlagen hinw eisen. Im  Rahm en unserer Instandhaltung führen w ir m ehrm als jährlich Kontrollen der 

Schienenfahrflächen durch. Bei N orm abw eichungen w erden Instandhaltungsm aßnahm en w ie z.B. 

Schienenschleifen, Schienenw echsel, Isolierstoßw echsel etc. vorgenom m en, w as ebenfalls zu einer 

Reduzierung des Lärm s beiträgt.“ 

Zudem  gibt die Deutsche Bahn AG  Auskunft zur N eubaustrecke W endlingen – U lm  und inform iert 

über Flüsterbrem sen: 

Eine Verkehrsentlastung für die Stadt G eislingen w ird sich durch die N eubaustrecke W endlingen – 

U lm  ergeben. Durch den Einsatz neuer Brem ssystem e an G üterzügen w ird sich zudem  der Schie-

nenverkehrslärm  im  G ebiet der Stadt G eislingen w eiter reduzieren. (… ) Bis Ende 2020 w erden alle 

relevanten W agen der DB Cargo m it ‚Flüsterbrem sen‘ ausgestattet sein.“ 

A nm erkung seitens M öhler + Partner: Die Stadt G eislingen geht davon aus, dass hauptsächlich 

Personenzüge auf die N eubaustrecke verlagert w erden. Die lauteren G üterzüge w erden – auf-

grund der Steigungen der N eubaustrecke – w eiterhin durch G eislingen fahren. Aufgrund der frei-
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w erdenden Zeitfenster w ird eine Zunahm e des G üterverkehrs erw artet. Die Stadt G eislingen hat m it 

Schreiben vom  10.05.2017 beim  Bundesm inisterium  für Verkehr und digitale Infrastruktur eine 

M achbarkeitsuntersuchung für M aßnahm en zur Lärm m inderung beantragt. 

7.3.4 Eisenbahnbundesam t (EBA) 

Das Eisenbahnbundesam t antw ortet auf die Anfrage zur Anhörung der Träger öffentlicher Belange: 

 „W enn es sich bei Ihrer Anfrage um  den Lärm aktionsplan der Stufe 2 handelt, ist Ihr Ansprechpart-

ner im  Bereich der Eisenbahnen des Bundes im  Regelfall die DB N etz AG , da das  EBA im  H inblick 

auf die Lärm aktionsplanung auch kein Träger öffentlicher Belange ist und selbst keine Planungen 

oder Baum aßnahm en durchführt.“  

7.3.5 Landkreis G öppingen 

Der Landkreis G öppingen w urde ebenfalls aufgefordert, eine Stellungnahm e abzugeben, hat je-

doch keine Bedenken oder Anregungen zu den geplanten M aßnahm en im  Rahm en der Lärm akti-

onsplanung in G eislingen. 

Keine Stellungnahm en liegen m it Stand vom  13.06.2017 von folgenden Trägern öffentlicher 

Belange vor: 

 Straßenm eisterei G eislingen 

 Straßenverkehrsam t Landkreis G öppingen 

 Regierungspräsidium  Stuttgart Abteilung 5 (U m w elt) 
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7.4 Zusam m enfassung der M aßnahm enplanung 

Tabelle 5: Em pfohlene M aßnahm en 

M aßnahm e G utachterlich 

Em pfohlen 

Ja/ N ein 

 

Bürger-

w unsch 

Ja/ N ein 

Stadtrat 

Ja/ N ein 

Träger 

öffentli-

cher 

Belange 

Ja/ N ein 

Besonders überw achtes G leis, BüG  Ja Keine 

Angabe 

Ja nein 

G eschw indigkeitsreduzierung Tem po 30 und 

G eschw indigkeitstrichter –ganztägig- 

Ja Ja N ein Ja m it 

baul. 

M aß-

nahm en 

G eschw indigkeitsreduzierung Tem po 30 und 

G eschw indigkeitstrichter –nachts- 

Ja, w enn nicht 

ganztägig 

m öglich 

k.A. Ja  Ja m it 

baul. 

M aß-

nahm en 

Lärm schutzw and Erhöhung an der Schiene N ein k.A. Ja N ein 

Lärm schutzw and Erw eiterung an der Schiene Ja Ja Ja N ein 

G eschw indigkeitsreduzierung Tem po 30/ Tem po 

40 und G eschw indigkeitstrichter 

N ein, einheit-

lich Tem po 30 

sinnvoller 

Ja k.A. k.A. 

Verkehrsm engenreduzierung um  30%  Ja, aber schall-

technisch nur 

bedingt w irk-

sam  

Ja, Lkw -

Durch-

fahrtsver-

bot 

k.A. k.A. 

M aßnahm enkom bination G eschw indigkeitsredu-

zierung Tem po 30, G eschw indigkeitstrichter und 

BüG  

Ja Ja / k.A. Ja 

(nachts) 

k.A. 

s.o./ 

k.A./ 

nein 

 

 



M öhler + Partner Ingenieure AG  Bericht 070-4594-01 Seite 60 von 63 

 

 

 

8 Em pfehlung für die nächste Stufe der Lärm aktionsplanung 

W ie bereits beschrieben, ist die Lärm aktionsplanung ein kontinuierlicher Prozess, der in einem  fünf-

jährigen Zyklus aktualisiert und ergänzt w ird. 

 

Die nachfolgenden Em pfehlungen betreffen Zielsetzungen für den nächsten Lärm aktionsplan: 

 

- U ntersuchung und Festlegung von sogenannten „Ruhigen G ebieten“ 

- Einbeziehung der w eiteren fachlich relevanten Bereiche w ie Verkehrsplanung, Stadtpla-

nung und Landschaftsplanung im  Sinne eines integrierten Stadtentw icklungskonzeptes zur 

Aktualisierung des Lärm aktionsplanes.  

- Durchführung einer schriftlichen Befragung bzw . Durchführung von Lärm interview s 

- Durchführung von öffentlichen Lärm aufklärungskam pagnen 
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Dieses G utachten um fasst 63 Seiten und 7 Anlagen. Die auszugsw eise Vervielfältigung des G utach-
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i.V. Dipl.-Ing. Roozbeh Karim i                   i. A. Dipl.-G eogr. Andrea H öcker                      
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9 A nlagen 

Anlage 1.1-1.9:  Ü bersichtspläne 

Anlage 2.1-2.2:  M ittelungspegelkarten, Straßenverkehr – Bestand 

Anlage 2.3-2.4:  M ittelungspegelkarten, Schienenverkehr – Bestand 

Anlage 2.5-2.6:  M ittelungspegelkarten, Straßenverkehr und Schienenverkehr – Bestand 

Anlage 3.1-3.2:  G ebäudelärm karten, Straßenverkehr – Bestand 

Anlage 3.3-3.4:  G ebäudelärm karten, Schienenverkehr – Bestand 

Anlage 3.5-3.6:  G ebäudelärm karten, Straßenverkehr und Schienenverkehr – Bestand 

Anlage 3.7-3.13: G ebäudelärm karten, Straßenverkehr und Schienenverkehr – M aßnahm en 

Anlage 4:  Presseartikel 

Anlage 5.1-5.7:  Differenzpegelkarte, Straßenverkehr und Schienenverkehr – M aßnahm en 

Anlage 6.1:  Betroffenheitsanalyse, Straßenverkehr – Bestand 

Anlage 6.2:  Betroffenheitsanalyse, Schienenverkehr – Bestand 

Anlage 6.3:  Betroffenheitsanalyse, Straßenverkehr und Schienenverkehr– Bestand 

Anlage 6.4.-6.10: Betroffenheitsanalyse, Straßenverkehr und Schienenverkehr– M aßnahm en 

Anlage 7:  Bürgerbeteiligung: M aßnahm envorschläge 
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10 A bkürzungsverzeichnis 

Abs.  Absatz 

LU BW   Landesanstalt für U m w elt, M essungen und N aturschutz Baden-W ürttem berg 

bzw .  beziehungsw eise 

ca.  circa  

dB(A)  Dezibel, A-bew ertet 

i.V.m .  in Verbindung m it 

L
DEN
  Tag-Abend-N acht-Index (day-evening-night) 

L
night
  M ittelungspegel für die Zeit von 22.00 bis 6.00 U hr 

L
n
  M ittelungspegel für die Zeit von 22.00 bis 6.00 U hr 

LRA  Landratsam t 

M io.  M illionen 

o.g.  oben genannten 

St.  Sankt 

TöB  Träger öffentlicher Belange 

U BA  U m w eltbundesam t 

ü. N N .  H öhe über N orm alnull (m ittlere M eereshöhe) 

z.B.  zum  Beispiel 

 

 

 

 


